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Einführung zum Prüfungsbericht des Jahresabschlusses der 
Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2016 

 
Die Stadt Halle (Saale) hat zum 01.01.2012 ihre Buchführung auf die doppische 
Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen um-
gestellt.  
 
Seitdem wurden die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und die Jahresabschlüsse 
2012 bis 2016 aufgestellt und bis einschließlich 2016 geprüft. Mit dem vorliegenden 
Prüfungsbericht wird über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der 
Stadt Halle (Saale) berichtet. 
 
Der Jahresabschluss 2016 wurde – wie schon die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 
– nicht mehr aufstellungsbegleitend geprüft. Prüfungsgrundlage war die vom Ober-
bürgermeister unterschriebene Endfassung des Jahresabschlusses. Im Rahmen 
der Prüfung getroffene Feststellungen sowie gewonnene Erkenntnisse sind nicht in 
die Aufstellungsphase des Jahresabschlusses eingegangen, sondern sind im vor-
liegenden Prüfungsbericht festgehalten.  
 
Die im Rahmen der Prüfungen der Eröffnungsbilanz und der darauffolgenden Jah-
resabschlüsse gegebenen Hinweise sind nur teilweise umgesetzt worden. Es wird 
dringend empfohlen, auch zukünftig solche Hinweise konsequent zu verfolgen und 
umzusetzen. 
 
Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie die folgende Be-
richterstattung erfolgte unter Anwendung der KomHVO, welche seit 01.01.2016 an-
zuwenden ist. Die vormals gültige GemHVO Doppik war bis 31.12.2015 in Kraft.  
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A. Prüfungsauftrag 
 

1 Im Haushaltsjahr 2016 hat die  
 

Stadt Halle (Saale) 
 
(im Folgenden: Stadt Halle oder Stadt) ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der 
doppelten Buchführung erfasst. Gemäß § 118 Abs. 1 KVG LSA hatte sie zum 
31.12.2016 einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung aufzustellen. 

 
2 Gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die Prü-

fung des Jahresabschlusses nach § 118 KVG LSA. Bei der Stadt Halle wird diese 
Aufgabe durch den FB Rechnungsprüfung wahrgenommen.  

 
3 Der Jahresabschluss einschließlich aller Unterlagen ist gemäß 

§ 141 Abs. 2 KVG LSA dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Lage der Kommune unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich 
darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen 
beachtet worden sind. 

 
4 Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prü-

fungsbericht zu erstellen (§ 141 Abs. 3 KVG LSA). 
 
5 Über die Prüfung des Jahresabschlusses wurde dieser Prüfungsbericht erstellt, der 

sich an den Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen 
des Instituts der Rechnungsprüfer (vgl. IDR Prüfungsleitlinie 260) orientiert.  

 
6 Der Prüfungsbericht muss gemäß § 141 Abs. 3 KVG LSA einen Bestätigungsver-

merk enthalten. Dieser muss – soweit er nicht einzuschränken oder zu versagen ist 
– bestätigen, dass der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Kommune vermittelt. 
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 B. Grundsätzliche Feststellungen 

 
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Stadt Halle  

 
7 Gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA ist der Jahresabschluss durch einen Rechen-

schaftsbericht zu erläutern. Konkretisiert wird diese Regelung durch § 48 KomHVO. 
 
8 Demnach sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die 

Lage der Stadt Halle so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild vermittelt wird. Daneben sind erhebliche Abweichungen der Jah-
resergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern (§ 48 Abs. 1 KomHVO). 
 

9 Im Rechenschaftsbericht soll auch eingegangen werden auf Vorgänge von beson-
derer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die künftige Entwicklung der 
Kommune einschließlich der zugrundeliegenden Annahmen, ggf. die Ausführung 
des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sowie auf die Entwicklung des Eigenkapi-
tals (§ 48 Abs. 2 KomHVO). 
 

10 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Stadt Halle durch 
den Oberbürgermeister im Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016. 
 

11 Im Rechenschaftsbericht wird zunächst auf das geringfügig positive Ergebnis des 
Haushaltsjahres 2016 eingegangen.  

 
 Im Weiteren werden auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung die Abweichun-

gen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen von den Haushaltsansätzen 
analysiert und erläutert. 

 
 Statistische Angaben und Kennzahlen werden wiederholt nur als unkommentierte 

Zahlenreihen sowie Säulen- und Liniendiagramme dargestellt. Für die Einwohner-
zahl wird für das Haushaltsjahr 2017 von einer leichten Steigerung ausgegangen. 

 
 Sehr ausführlich sind die Teilergebnisse und die Planabweichungen der Geschäfts-

bereiche mit ihren weiteren Untergliederungen bis auf die Ebene der Fachbereiche 
und Dienstleistungszentren (DLZ) sowie Kultureinrichtungen erläutert. Ebenso sind 
die PPP-Projekte, die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, die erhaltenen Spen-
den und Schenkungen sowie die Maßnahmen des Zukunftsfonds detailliert tabella-
risch dargestellt. 

 
 Gemessen an den vorgenannten Inhalten werden die Themen „Chancen und Risi-

ken“ sowie „Entwicklung des Eigenkapitals“ abschließend lediglich gestreift. 
 
 Zu den weiteren unter § 48 Abs. 2 KomHVO genannten Themenkreisen (Vorgänge 

von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres, Haushaltskon-
solidierungskonzept) wurden wiederholt keine Aussagen getroffen.  
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12 Die im Rechenschaftsbericht getroffenen Aussagen zur Lage der Stadt Halle durch 

den Oberbürgermeister fassen wir wie folgt zusammen: 
 
Allgemein wird erwartet, dass die Stadt Halle weiter stark abhängig von Zuwendun-
gen des Landes bleiben wird. Als Hauptursache wird das wirtschaftliche Umfeld ge-
nannt. Von einer positiven Entwicklung der Realsteuern wird nicht ausgegangen.  
 
Der hohe Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung wird weiter eine restriktive 
Haushaltsbewirtschaftung erfordern. Der Abbau des Volumens an Liquiditätskredi-
ten wird nur durch Überschüsse im Finanzhaushalt realisiert werden können.  
 
Für Investitionstätigkeit sind 2016 keine Kredite aufgenommen worden. Investitio-
nen werden auch weiterhin aus der Investitionspauschale nach FAG, projektbezo-
genen Zuschüssen, Beiträgen sowie Erlösen aus der Veräußerung von Anlagever-
mögen finanziert. 
 
Die Aufwendungen im sozialen Bereich sind enorm angestiegen. Die Zuweisungen 
im Rahmen des FAG und KiFöG werden in den nächsten Jahren nicht auskömmlich 
sein. Bei der Entwicklung der Arbeitslosenquote ist derzeit von einer weiteren Ab-
senkung auszugehen. Ein gegenläufiger Effekt kann durch die Zuwanderung ent-
stehen, da Migranten aufgrund der Teilnahme an Sprachkursen derzeit noch nicht 
als arbeitslos gelten. 
 
Insgesamt wird die Situation der Stadt Halle im Vergleich zu den Vorjahren als na-
hezu unverändert und weiterhin stabil eingeschätzt. 

 
13 Die Ergebnisrechnung ist durch einen Jahresüberschuss in Höhe von 202 TEUR 

gekennzeichnet. 
 
 Der Jahresüberschuss (202 TEUR) ist maßgeblich durch das positive außerordent-

liche Ergebnis geprägt, welches das negative ordentliche Ergebnis leicht übertrifft.  
 

Das positive außerordentliche Ergebnis in Höhe von 3,1 Mio. EUR resultiert aus 
Erträgen beim unbeweglichen Anlagevermögen (+3,8 Mio. EUR) und aus Erträgen 
zur Beseitigung von Hochwasserschäden (+0,8 Mio. EUR). Aufwendungen zur Be-
seitigung von Hochwasserschäden (-0,8 Mio. EUR) und aus dem Abgang unbeweg-
lichen Anlagevermögens (-0,7 Mio. EUR) stehen dem gegenüber. 
 
Ursächlich für das negative ordentliche Ergebnis von -2,9 Mio. EUR sind gerin-
gere als geplante privatrechtliche Leistungsentgelte/Umlagen (-37,1 Mio. EUR) und 
Finanzerträge (-2,9 Mio. EUR) sowie höher als geplant eingetretene Aufwendungen 
u.a. für Sach- und Dienstleistungen (+7,2 Mio. EUR) und höhere Abschreibungen 
(+0,3 Mio. EUR). Dem stehen höhere als geplante Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen (+10,7 Mio. EUR), sonstige Transfererträge (+6,1 Mio. EUR), Steuererträ-
ge (+3,2 Mio. EUR), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+1,9 Mio. EUR) und 
sonstige ordentliche Erträge (+0,7 Mio. EUR) sowie geringere als geplante Trans-
feraufwendungen (-18,0 Mio. EUR), Personalaufwendungen (-4,7 Mio. EUR) und 
Finanzaufwendungen/Zinsen (-0,8 Mio. EUR) gegenüber. 
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14 Die Aussagen im Rechenschaftsbericht geben insgesamt eine zutreffende Beurtei-

lung der Lage der Stadt Halle wieder. Die Lage der Stadt Halle sowie die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung sollen ausführlicher dargestellt werden. Ins-
besondere ist auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 
Haushaltsjahres eingetreten sind, einzugehen. 

 
 

II. Feststellungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 
 

15 Im Textteil des Berichtes sind Prüfungsfeststellungen „fett und grün“ sowie Emp-
fehlungen „fett und schwarz“ gekennzeichnet. Zu den Prüfungsfeststellungen wird 
die Verwaltung um Stellungnahme, zu den Empfehlungen um besondere Beach-
tung gebeten. Es bleibt der Verwaltung freigestellt, auch zu den Empfehlungen 
Stellung zu nehmen.  
 

16 Der Jahresabschluss 2016 wurde dem FB Rechnungsprüfung am 09.05.2017 vor-
gelegt. Eine durch das SAP-System generierte Summen- und Saldenliste wurde 
uns am 20.04.2017 zur Verfügung gestellt und in das Prüfprogramm eingespielt.  
 

17 Die Dokumentation der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 war – analog 
zu vorangegangenen Jahresabschlüssen – weiterhin teilweise unvollständig 
und verstreut. Dies resultiert nach unserer Ansicht daraus, dass Sachverhalte 
von unterschiedlichen Verwaltungsbereichen unterschiedlich beurteilt wer-
den. Somit war ein umfassender Überblick über die angewandten Erfassungs- 
und Bewertungsverfahren dadurch nicht immer gegeben.  
 

 In mehreren Fällen konnten die Prüfungsergebnisse, vorwiegend im Bereich 
der Rückstellungsbildung immer noch nicht vollständig mit den dokumentier-
ten Verfahren in Einklang gebracht werden.  
 

18 Unverändert erfolgt noch immer keine effektive Zusammenarbeit zwischen 
den betroffenen Verwaltungseinheiten. Eine übergreifende Zusammenarbeit 
ist teilweise nicht gegeben, sodass nicht immer koordinierte und stimmige 
Ergebnisse vorgelegt werden konnten. 
 
Die Zahlen, die den Bilanzansätzen zugrunde liegen, wurden, wie in vorange-
gangenen Jahren, durch unterschiedliche Verwaltungsbereiche, teilweise 
nach selbst erstellten Vorgaben ermittelt. Daraus folgte, dass in der Kämme-
rei zu einigen Bilanzpositionen keine umfängliche Auskunft über Systematik, 
Art und Umfang der Wertermittlung zu erhalten war. Des Weiteren ist festzu-
stellen, dass Kontrollen bei der Erfassung und Bewertung der einzelnen Bi-
lanzpositionen wiederholt nicht ausreichend stattfanden. Von den mit der Er-
stellung des Jahresabschlusses betrauten Mitarbeitern wurden Zuarbeiten 
aus anderen Bereichen der Stadt Halle größtenteils immer noch ohne Über-
prüfung auf Plausibilität übernommen. 
 

19  Das SAP-System ist noch nicht optimal eingerichtet. Die Prozesse zwischen 
den Fachbereichen und der Kämmerei, die Konteneinrichtungen sowie die Er-
stellung von aussagefähigen Berichten sind noch nicht revisionssicher gere-
gelt und dokumentiert. 
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20 Wichtiger Bestandteil der Jahresabschlussprüfung ist die Beurteilung des in-
ternen Kontrollsystems (IKS), einschließlich des IT-Systems. Ein funktionie-
rendes IKS reduziert das Risiko möglicher Fehler und führt dazu, dass auf-
grund der Ergebnisse von System- und Funktionsprüfungen ggf. der Umfang 
aussagebezogener Einzelfallprüfungen reduziert werden kann, ohne die Zu-
verlässigkeit der Gesamtbeurteilung einzuschränken.  

 
 Nach Aussage der Stadt Halle stellt das IKS zukünftig die Gesamtheit aller 

Regelungen (Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen) der Verwaltung dar, die 
 
 die Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs-

handelns (inklusive Schutz des Vermögens der Stadt, Verhinderung und 
Aufdeckung von Vermögensschädigungen), 
 

 die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen 
Rechnungslegung sowie 
 

 die Einhaltung der relevanten Rechtsvorschriften 
 

zum Ziel haben.  
 
Das IKS beschränkt sich damit nicht nur auf den Zahlungsverkehr, die Buch-
haltung und das Rechnungswesen i. e. S., sondern betrifft alle verwaltungsin-
ternen Funktions- und Dienstleistungsbereiche.  
 
Insoweit stellt das IKS keinen eigenen Verwaltungsbereich (Geschäftsbereich, 
Fachbereich, Abteilung) dar, sondern bildet vielmehr die Gesamtheit aller or-
ganisatorischen Maßnahmen in der Verwaltung ab.  
 
Das IKS in der Stadt Halle befindet sich sowohl in der zentralen als auch in 
der dezentralen Finanzbuchhaltung weiterhin im Aufbau.  
 
 
III. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung und sonstige  
 Unregelmäßigkeiten  
 

21 Gemäß § 118 Abs. 1 KVG LSA hat eine Kommune zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres – also zum 31.12. – einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss 
nach § 120 Abs. 1 KVG LSA innerhalb von vier Monaten nach Ende des Haushalts-
jahres aufgestellt und bis spätestens 31.12. des auf den Jahresabschluss folgenden 
Jahres der Vertretung vorgelegt werden.  
 
Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2012 aufgestellt und durch Be-
schluss des Stadtrates vom 10.07.2013 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2012 bis 
2015 wurden entgegen gesetzlicher Vorschriften erst durch Beschlüsse des Stadt-
rates wie folgt festgestellt:  
 
 29.10.2014 (2012) 
 30.03.2016 (2013) 
 26.10.2016 (2014) 
 25.01.2017 (2015). 
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Der Jahresabschluss 2016 wurde am 28.04.2017 und damit innerhalb der gesetzli-
chen Frist aufgestellt (4 Monate nach dem Stichtag). Dem FB Rechnungsprüfung ist 
der Jahresabschluss mit Datum vom 09.05.2017 zugegangen. Nach Beendigung 
der Prüfungshandlungen und Stellungnahme durch den FB Finanzen soll der Gre-
miendurchlauf folgen. Bei entsprechender Beschlussfassung durch den Stadtrat am 
20.12.2017 wäre der Jahresabschluss 2016 innerhalb der gesetzlich vorgegebenen 
Frist (12 Monate nach dem Stichtag) festgestellt.  
 
Die Folgen von erheblich verspätet vorgelegten Jahresabschlüssen sind un-
ter anderem:  
 
 Die Verletzung der Informationspflicht der Verwaltung dem Rat gegenüber. 

 
 Ein genaues Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage liegt nicht vor. Be-

schlüsse müssen ohne Bezugspunkte und Überblick gefasst werden. 
 

 Ein Soll-Ist-Vergleich der abgeschlossenen Perioden ist nicht möglich. Die Ein-
haltung finanzwirtschaftlicher Ziele kann nicht verbindlich gemessen werden. Die 
Aussagekraft eines hierauf aufbauenden Berichtswesens ist stark eingeschränkt. 

 
Im Hinblick auf die genannten Folgen ist es auch zukünftig erforderlich, die 
gesetzlichen Fristen der Aufstellung, Vorlage und Beschlussfassung einzu-
halten. 
 

22 Nach § 120 Abs. 1 KVG LSA stellt der Hauptverwaltungsbeamte jeweils die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Abschlüsse fest und übergibt diese dem Rech-
nungsprüfungsamt. Anschließend legt er die Abschlüsse unverzüglich mit dem je-
weiligen Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme 
zu diesem Bericht der Vertretung vor. Sie beschließt über den Jahresabschluss der 
Kommune bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Der 
Beschluss umfasst neben der Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlas-
tung des Hauptverwaltungsbeamten auch die Verwendung des Ergebnisses. 

 
23 Die Verwendung des Jahresergebnisses wurde wiederholt der Beschlussfas-

sung durch den Stadtrat vorweggenommen. Zudem wird der Saldo mit dem 
schon zuvor nicht ordnungsgemäß vorgetragenen Fehlbetragsvorträgen ver-
rechnet. Es ist eine zeitlich und sachkontenbezogen ordnungsmäßige Verbu-
chung zukünftig sicherzustellen. 
 

24 Das Recht der Kommunen auf wirtschaftliche Betätigung ist als kommunales 
Selbstverwaltungsrecht im Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes verankert. Dieses 
Recht wird im § 128 Abs. 1 KVG LSA konkretisiert. Die Gemeinde darf sich zur Er-
füllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Damit geht i.d.R. auch eine Besteue-
rung einher. Die Besteuerung der öffentlichen Hand hat sich in den letzten Jahren 
durch Gesetzgebung und Rechtsprechung in wesentlichen Punkten verändert.  

 
In Anbetracht dieser Entwicklung bereiten die Fragen, ob und ggf. inwieweit die neu 
aufgenommenen oder bereits vorhandenen und ausgeweiteten Tätigkeiten der juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts hoheitliche oder wirtschaftliche Betätigungs-
felder erschließen und das äußere Bild eines Gewerbebetriebes bieten, immer wie-
der Probleme. Darüber hinaus wird nach ständiger Rechtsprechung des für Zwecke 
der Ermittlung des körperschaftsteuerpflichtigen Einkommens der Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) der juristischen Person des öffentlichen Rechts verselbständigt.  
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Damit wird der BgA im Verhältnis zu seiner Trägerkörperschaft im Ergebnis wie ei-
ne Kapitalgesellschaft behandelt.  
 
Insoweit ist die Stadt Halle als Steuerschuldner bzw. Besteuerungssubjekt selbst 
dafür verantwortlich, die einzelnen wirtschaftlichen Betätigungsfelder hinsichtlich der 
Abgabe von Steuererklärungen, Steuerbilanzen und Steueranmeldungen einer in-
tensiven Prüfung zu unterziehen und diese fristgerecht dem Finanzamt zukommen 
zu lassen.  
 

25 Diverse Steuererklärungen, in denen die Stadt Halle als Steuerschuldner zu 
betrachten ist, wurden nicht fristgerecht erstellt. Nach Auskunft der Verwal-
tung wurde dies mit einem nicht ordnungsgemäß erfüllten Steuerberatungs-
vertrag erklärt. Infolgedessen liegen für die meisten Betriebe gewerblicher Art 
ab dem Veranlagungszeitraum 2009/2010 Schätzungsbescheide, sowohl für 
die Ertragssteuerarten Körperschafts- und Gewerbesteuer als auch für die 
Umsatzsteuer, seitens des Finanzamtes vor. Daher wurde im Wesentlichen für 
die Übernahme der laufenden Steuerberatung, einschließlich der Erstellung 
der Jahressteuererklärungen ab dem Jahr 2009 für die einzelnen Betriebe ge-
werblicher Art der Stadt Halle ab dem 01.01.2015 ein Auftrag an die Deloitte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH erteilt. Die geänderten Erklärungen 
und Bescheide dazu sind jedoch erst im Jahr 2017 erstellt, zugegangen und 
buchtechnisch erfasst worden. 
 
Der Verwaltung liegen Prüfungsanordnungen zur Betriebsprüfung der Jahre 
2009 bis 2014 seitens des Finanzamtes Halle (Saale) für die nachfolgend auf-
geführten Betriebe gewerblicher Art bzw. Steuerarten vor: 
 
 BgA „Marktwesen“ 
 BgA „Parkplatz Schimmelstraße“ 
 Umsatzsteuer der Stadt Halle 
 

26 Steuererklärungen sind zukünftig fristgerecht zu erstellen und dem Finanzamt 
vorzulegen. Empfohlen wird, eine kompetente und verantwortliche Stelle im 
FB Finanzen einzurichten, in der alle Belange der „Stadt als Steuerschuldner“ 
koordiniert werden.  
 
 
IV. Wesentliche Feststellungen zu Ausweis, Nachweis, Bewertung 

und Vollständigkeit der Ansätze in den Bilanzpositionen des Jah-
resabschlusses 2016 

 
27 Zentrale Vorgaben, wie die VV 05/2014 (Bewertungsvorschrift der Stadt Halle), 

die VV 11/2012 (Inventarordnung der Stadt Halle) sowie das Schreiben zum 
Jahresabschluss 2016 wurden wiederholt nicht konsequent angewandt. Dies 
war insbesondere dort spürbar, wo einzelne Bilanzpositionen sich aus Ar-
beitsleistungen mehrerer Fachbereiche zusammensetzen. 
 

28 Beim Sachanlagevermögen existieren zum Teil noch Schwächen hinsichtlich 
der Bewertung und des Ausweises von Grundstücken. Die Bestandsbereini-
gung wird sukzessive in den nächsten Jahren fortgeführt. 
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29 Die Buchführung und die damit in Verbindung stehende Bewertung und Be-
wertungsdokumentation der Bilanzansätze muss so beschaffen sein, dass sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick 
über die Geschäftsvorfälle und über die Lage der Stadt Halle vermitteln kann. 
Dies war teilweise nicht der Fall.  

 
30 Die auf den Konten Verwahreinzahlung und Verwahrauszahlung erfassten 

Sachverhalte sind unverändert schwer nachvollziehbar. Die Konten wurden 
teilweise entgegen der Regelungen des § 28 KomHVO verwendet.  
 
Gefordert wird, diese Konten regelmäßig zum 31.12. eines jeden Haushalts-
jahres zu klären und den entsprechenden Ergebnispositionen periodenge-
recht zuzuordnen.  
 
 
V. Korrekturen der Eröffnungsbilanz 
 

31 Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbi-
lanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Verbindlichkeiten fehlerhaft 
angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, so-
weit es sich um einen wesentlichen Betrag handelt (§ 114 Abs. 7 KVG LSA). Eine 
ähnliche Regelung enthält § 54 Abs. 1 KomHVO.  

 
 Im § 114 Abs. 7 KVG LSA heißt es weiter, dass eine Berichtigung letztmals im vier-

ten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden kann. 
Dies bedeutet für die Stadt Halle, dass letztmalig der Jahresabschluss 2015 zur 
wertneutralen Korrektur der Eröffnungsbilanz hätte genutzt werden können.  
 

 Mit der nächsten Änderung des KVG LSA, welche voraussichtlich erst zum 
01.07.2018 in Kraft treten wird, soll der Zeitraum für erforderliche Berichtigungen 
der Eröffnungsbilanz bis zum Haushaltsjahr 2018 verlängert werden – unabhängig 
vom individuellen Einführungsstichtag. Im Vorgriff darauf hat das MIS mit Schreiben 
vom 23.06.2017 eine Ausnahme zugelassen, wonach für alle Kommunen eine Be-
richtigung der Eröffnungsbilanz letztmals am 31.12.2018 zulässig ist. 

 
 Die einstige dynamische Regelung (vierter der Eröffnungsbilanz folgender Jahres-

abschluss) wurde damit in eine statische Regelung (Fixtermin 31.12.2018) umge-
wandelt. 
 

32 In der Anlagenbuchhaltung wurden Korrekturen in Höhe von 831.824,50 EUR vor-
genommen. Dies korrespondiert mit der Minderung der Rücklage aus der Eröff-
nungsbilanz.  
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 C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 
I. Gegenstand der Prüfung 
 

33 Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss zum 31.12.2016, bestehend aus 
der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Vermögens-
rechnung (Bilanz) sowie Anhang und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 
vom 01.01. bis 31.12.2016 der Stadt Halle. Die Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses durch das Rechnungsprüfungsamt ergibt sich aus 
§ 140 Abs. 1 KVG LSA. 

 
34 Gemäß § 118 Abs. 1 KVG LSA hat die Stadt Halle für den Schluss eines jeden 

Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. 
Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt 
ist, sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tat-
sächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Halle darzustellen.  

 
 Gemäß § 118 Abs. 2 KVG LSA besteht der Jahresabschluss aus 
 

1. einer Ergebnisrechnung, 

2. einer Finanzrechnung, 

3. einer Vermögensrechnung (Bilanz) und 

4. einem Anhang. 
 
 Der Jahresabschluss ist gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA durch einen Rechen-

schaftsbericht zu erläutern. § 48 KomHVO regelt, in diesem den Verlauf der Haus-
haltswirtschaft und die Lage der Stadt Halle so darzustellen, dass ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahreser-
gebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Ab-
schlussrechnungen vorzunehmen.  

 
 Dem Jahresabschluss sind gemäß § 118 Abs. 4 KVG LSA insbesondere folgende 

weitere Anlagen beizufügen: 
 

1. Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkei-
ten sowie 

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen 
für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen ge-
mäß § 107 Abs. 3 KVG LSA. 

 
35 Der Jahresabschluss, der Anhang, der Rechenschaftsbericht sowie die Anlagen 

wurden unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach dem 
KVG LSA und KomHVO sowie des Runderlasses des Ministeriums des Innern und 
Sport vom 01.07.2011 – Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, 
Verbindliche Muster – aufgestellt. 



Prüfung Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 

Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) Seite 16 von 94 

36 Für die Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung des Jahresabschlusses 
trägt der Oberbürgermeister der Stadt Halle die Verantwortung.  

 
37 Aufgabe der Prüfung des Jahresabschlusses ist es, auf der Grundlage der durchge-

führten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss, den Anhang und den Rechen-
schaftsbericht abzugeben.  

 
38 Die Prüfung erstreckt sich in der Regel nicht auf die Vornahme von Einzeluntersu-

chungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmä-
ßigkeiten, es sei denn, dass sich bei der Durchführung der Prüfung im nachfolgend 
beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich 
keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht er-
forderlich gemacht hätten. 
 
 
II. Art und Umfang der Prüfung 
 

39 Die Prüfungshandlungen haben wir vom 09.05.2017 bis zum 11.10.2017 mit Unter-
brechungen durchgeführt. Die Prüfungshandlungen erfolgten sowohl in den Amts-
räumen der zuständigen Fachbereiche der Stadt Halle, als auch in denen des 
FB Rechnungsprüfung. Das Schlussgespräch hat am 12.10.2017 stattgefunden. 
Den vorliegenden Prüfungsbericht haben wir in unseren Amtsräumen erstellt. 
 

40 Grundlage unserer Prüfung war der uns mit Datum vom 09.05.2017 übergebene 
Jahresabschluss zum 31.12.2016. Eine Vollständigkeitserklärung des Oberbürger-
meisters zum Jahresabschluss 2016 mit Datum vom 28.04.2017 wurde uns mit dem 
Jahresabschluss übergeben. 
 

41 Nach § 120 Abs. 1 KVG LSA stellt der Oberbürgermeister die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem Prüfungs-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zu diesem Bericht 
dem Stadtrat vor. Der Stadtrat beschließt über den Jahresabschluss der Stadt Halle 
bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (31.12.2017). Mit 
der Bestätigung des Jahresabschlusses entscheidet der Stadtrat zugleich über die 
Entlastung des Oberbürgermeisters. Über das Ergebnis der Prüfung wird voraus-
sichtlich in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.11.2017 und im 
Stadtrat am 20.12.2017 berichtet werden. 

 
42 Unsere Prüfung haben wir nach §§ 118, 140 und 141 KVG LSA sowie dem risiko-

orientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die Verlautbarungen und Prüfungs-
standards des Instituts der Rechnungsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfer vorgenommen. 
 

43 Gemäß § 141 KVG LSA prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit 
allen Unterlagen daraufhin, ob 
 
1. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten nach dem Gesetz und den 
bestehenden Vorschriften verfahren worden ist, 

 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger 

Weise begründet und belegt sind, 
 
3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist, 
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4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind 
 
 und ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Halle darstellt. 
 

44 Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfungshandlungen mit dem erforderlichen 
Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der We-
sentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine geforderte 
Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird bzw. ein hinreichend sicheres 
Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss, die Buchführung 
und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dabei wur-
den auch Feststellungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresab-
schlüsse 2012 bis 2015 berücksichtigt. 
 

45 Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis seiner Prüfung in einem Prüfungsbe-
richt zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht hat einen Bestätigungsvermerk zu 
enthalten. 
 

46 Dem risikoorientierten Prüfungsansatz folgend, haben wir eine an den Risiken der 
Stadt Halle ausgerichtete Prüfungsplanung erstellt. Darauf aufbauend wurde in An-
lehnung an die Prüfungsstandards des IDR und IDW zunächst eine Prüfungsstrate-
gie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftli-
chen Umfeldes der Stadt Halle, auf Auskünften des Beigeordneten für Finanzen 
und Personal über die wesentlichen Ziele, Strategien und Risiken, auf ersten analy-
tischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer 
vorläufigen Einschätzung des internen Kontrollsystems (IKS) der Stadt Halle. Dabei 
wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen der kameralen Jah-
resrechnungen bis 2011, der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der 
doppischen Jahresabschlüsse von 2012 bis 2015 berücksichtigt. 
 

47 Die Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung sowie der Angaben im Jahresab-
schluss und Anhang erfolgte stichprobenartig. Sie umfasste die Prüfung der ange-
wandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher 
Einschätzungen des Oberbürgermeisters und des Beigeordneten für Finanzen und 
Personal sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und 
Rechenschaftsberichtes. 
 

48 Erbetene Aufklärungen und Nachweise konnten nicht immer vollständig erbracht 
werden. Zudem war die Nachvollziehbarkeit sowohl der vorab zur Verfügung ge-
stellten, als auch der nach Anforderung übergebenen Inventare und Nachweise 
nicht immer gegeben. Weiterhin waren die Antworten auf Nachfragen unsererseits 
teilweise lückenhaft und missverständlich. 
 

49 Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschafts-
berichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben 
sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Er-
kenntnisse danach beurteilt worden, ob sie im Einklang mit dem Jahresabschluss 
stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Halle vermitteln, die 
Erreichung der wesentlichen Ziele und die Angaben über den Stand der kommuna-
len Aufgabenerfüllung sowie die möglichen Risiken von besonderer Bedeutung und 
die zu erwartende Entwicklung zutreffend darstellen. 
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50 Die Prüfung umfasste vorbereitende analytische Prüfungshandlungen, Funktions-
prüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen. Als Ergebnis der Risikobe-
urteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie Prüfungsschwerpunkte identifiziert 
und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlun-
gen entwickelt. 
 

51 Erkenntnisse aus der Systemprüfung der Vorjahre von Teilbereichen des rech-
nungslegungsbezogenen IKS haben wir bei der Bestimmung der analytischen Prü-
fungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt. 

 
52 Anhand der gewonnenen Erkenntnisse der im Rahmen der Prüfungsstrategie identi-

fizierten kritischen Prüfungsfelder wurden folgende Schwerpunkte festgelegt: 
 
 Vollständigkeit, Nachweis, Bewertung und Entwicklung der Rückstellungen, 
 
 Angemessenheit der Wertansätze des Sachanlagevermögens, 
 
 Fortschreibung des Eigenkapitals, 

 
 Entwicklung der Liquidität und der Kreditverbindlichkeiten sowie die 

 
 Stadt als Steuerschuldner. 

 
53 Die Prüfung der übrigen Bereiche beschränkte sich auf Stichproben, mit denen die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsabläufe und ihre buchtechnische Erfassung kon-
trolliert wurden.  
 

54 Art, Umfang, zeitlicher Ablauf und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prü-
fungshandlungen sowie der Einsatz der Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese 
Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der 
Wesentlichkeit bestimmt und sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 
 

55 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser Prüfungsurteil bildet. 
 

56 Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit Datum vom 
08.11.2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahres-
abschluss zum 31.12.2015 der Stadt Halle, welcher vom Stadtrat in seiner Sitzung 
am 25.01.2017 beschlossen wurde (Vorlagen-Nr. VI/2067/02564). 
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D. Haushaltssatzung, Haushaltsplan 
 
I.  Haushaltssatzung 
 

57 Auf der Grundlage des § 100 KVG LSA hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 
16.12.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Das 
Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde hat mit Schrei-
ben vom 25.01.2016 mitgeteilt, dass „Von einer Beanstandung … abgesehen“ wird. 
Gleichwohl wurde die Stadt Halle beauflagt, dass durch den Oberbürgermeister ei-
ne haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist. Die Haushaltssatzung wurde 
im Amtsblatt vom 29.01.2016 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung erfolgte in 
der Zeit vom 01.02.2016 bis 08.02.2016 im Foyer der Stadtverwaltung, Markt-
platz 1.  
 

58 Mit Schreiben zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016 vom 09.02.2016 wurden 
die Verfügungsbeschränkungen konkretisiert. Damit sollte sichergestellt werden, 
dass nur Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden 
konnten, zu denen die Stadt rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet war oder die 
für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar waren. 
 

59 Gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA bedarf es der Genehmigung durch die Kommunal-
aufsichtsbehörde, sofern der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein Fünftel der 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.  

 
 Im Finanzplan 2016 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe 

von 656.067.555 EUR ausgewiesen. Ein Fünftel (20 %) hiervon sind 
131.213.511 EUR. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Li-
quiditätskredite in Höhe von 360.000.000 EUR beläuft sich auf 54,9 % (2015: 
62,3 %) und übersteigt damit ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit deutlich. Unter Punkt 4. des o. g. Schreibens erteilte die Kommu-
nalaufsicht hierzu die Genehmigung. 
 

60 Den gesetzlichen Bestimmungen nach §§ 100, 102 und 103 KVG LSA zur Aufstel-
lung, Beschlussfassung, Genehmigung und öffentlichen Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung sowie zur Auslegung des Haushaltsplanes wurde entsprochen. 
 
 
II.  Haushaltsplan 
 

61 Nach § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Pla-
nung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszuglei-
chen. Nach Satz 2 dieser Vorschrift ist er ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe 
der Aufwendungen erreichen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist ein be-
sonderer Ausdruck des Gebotes gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA, die stetige 
Erfüllung der kommunalen Aufgaben zu sichern. 
 

62 Der Haushaltsplan 2016 enthält im Ergebnishaushalt sowohl Erträge als auch Auf-
wendungen in Höhe von 684.707.555 EUR und weist damit ein ausgeglichenes Er-
gebnis aus. Der Ergebnisplan ist damit im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen und 
steht mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs im Einklang. 
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63 Die städtische Haushaltsplanung ist in Anlehnung an § 9 Abs. 2 S. 4 KomHVO 
sorgfältig zu schätzen. Dabei sind die zurückliegenden Haushaltsergebnisse 
und die Marktlage zu berücksichtigen. 
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
I.  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

64 Die Organisation der Buchführung wurde gegenüber der Kameralistik nicht grund-
sätzlich verändert. Zwar wurde die Zahl der Rechnungsstellen reduziert, jedoch 
werden die Geschäftsvorfälle weiter dezentral verbucht. Dies steigert die Fehleran-
fälligkeit und erschwert die Durchführung einer ordnungsmäßigen Buchführung.  

 
65 Nach den Prüffeststellungen entspricht die Buchführung unter Beachtung der obi-

gen Anmerkungen gleichwohl den gesetzlichen Vorschriften des Landes Sachsen-
Anhalt, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Er-
fordernissen der Stadt Halle.  

 
66 Der Buchführung liegt ein ausreichend auf der Grundlage des NKHR-Konten-

rahmens des Landes Sachsen-Anhalt gegliederter sowie auf die Tätigkeit der Stadt 
Halle abgestimmter Kontenplan zu Grunde.  
 

67 Die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle sind im Wesentlichen fortlaufend, voll-
ständig und zeitnah erfasst worden. 
 

68 Das Belegwesen ist nach unseren Feststellungen im Wesentlichen geordnet. Die 
Dokumentation und Belegablage erfolgt weitgehend dezentral.  

 
 Die Aussagefähigkeit der Buchungstexte bleibt weiterhin verbesserungswür-

dig, insbesondere der inhaltliche Zusammenhang zwischen der Auszahlungs-
anordnung, dem Originalbeleg und dem Buchungstext. 
 

69 Aufklärungen wurden – auch nach Aufforderung – nicht immer vollständig durch 
geeignete Unterlagen erbracht. Zudem war die Nachvollziehbarkeit, sowohl der vor-
ab, als auch der nach Aufforderung zur Verfügung gestellten Nachweise nicht im-
mer gegeben. Weiterhin waren die Antworten auf Nachfragen teilweise missver-
ständlich.  
 

70 Die Stadt Halle bedient sich für die Buchführung der EDV des Rechenzentrums der 
ITC. Dies erfolgt unter Einsatz der Software SAP ERP 6.0 EHC 7. Genutzt werden 
die Module Finanzbuchhaltung, PSCD, Anlagenbuchhaltung und Personalwesen. 
Für den Einsatz einer IT-gestützten Buchhaltung hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen die sog. Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme 
(GoBS) definiert. Sie regeln, auf welche Weise den Nachweis-, Kontroll- und Do-
kumentationspflichten nachzukommen ist. 
 

71 Die Richtigkeit der Programmabläufe und Verarbeitungsregeln für einige IT-
gestützte Prozessabläufe entsprechen nicht den vorgenannten Grundsätzen 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme. Bei sog. Vorverfah-
ren oder Fachverfahren sind Defizite in der Verarbeitung festgestellt worden 
(z.B. OpenProsoz, IKOL-Kfz). 
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72 In der Stadt Halle wird derzeit die elektronische Rechnungsbearbeitung einge-

führt. Im Rahmen des Projektes „Elektronischer Rechnungsworkflow“ wurde 
die Pilotphase im FB Einwohnerwesen durchgeführt. Im Dezember 2016 star-
tete die „Phase 2“, bei der die elektronische Rechnungsbearbeitung auf die 
Fachbereiche Personal, Finanzen und Immobilien ausgeweitet werden soll. 
Weitere Fachbereiche sollen folgen. Durch unvorhergesehene Probleme kam 
es immer wieder zu Verzögerungen im Projektablauf. Da die elektronische 
Rechnungsbearbeitung sich unmittelbar auf das Kassenwesen und den Jah-
resabschluss auswirkt, wird gefordert, das Projekt im Einklang mit den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sowie 
mit höchstmöglicher Systemstabilität und Qualität abzuschließen. 
 

73 Die sog. DV-Landkarte bildet die Systemlandschaft der Stadt Halle ab. In der 
zur Prüfung übergebenen Darstellung ist die Systemlandschaft nur sehr ver-
einfacht wiedergegeben. Angesichts der komplexen Struktur und Prozesse 
sollte zukünftig die DV-Landschaft detailliert dargestellt werden. 
 
 
2. Jahresabschluss 
 

74 Die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die 
Teilrechnungen sowie der Rechenschaftsbericht sind den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Bilanzierungshilfen und die Rechnungsabgren-
zungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken 
wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 
 

75 Die Investitionen, gemäß Investitionsplanung, werden einzeln in den Teilfinanzrech-
nungen ausgewiesen. 
 

76 Die Stadt Halle hat sich zur Umsetzung des § 20 KomHVO für eine Kombination 
von Produkten und Kostenstellen bei der Planung und Bewirtschaftung sowie der 
Darstellung des Haushaltes entschieden. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung werden direkt zuordenbare Auf-
wendungen (Kosten) und Erträge (Erlöse) den Produkten unmittelbar zugeordnet. 
Nicht direkt zuordenbare Positionen werden über Kostenstellen abgebildet und in 
regelmäßigen Abständen, im Rahmen von Umlageverfahren, den entsprechenden 
Produkten zugeordnet. Die hinterlegten Umlageschlüssel werden durch die Fachbe-
reiche definiert.  

 
 Die Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung zur 

Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung wird für er-
forderlich gehalten.  
 

77 Das unterjährige Berichtswesen erfolgt gemäß § 20 i.V.m. § 26 KomHVO. 
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3. Rechenschaftsbericht 
 

78 Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen insgesamt den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild. 
 

79 Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten (Teil-)Ergebnisse des Jahresab-
schlusses und deren Abweichungen von den Haushaltsansätzen im Wesentlichen 
erläutert. Sehr detailliert sind die Teilergebnisse der Geschäftsbereiche mit ihren 
weiteren Untergliederungen beschrieben. Weiter werden statistische Angaben und 
Kennzahlen dargestellt, die als unkommentierte Zahlenreihen wiedergegeben wer-
den.  

 
80 Zu den Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 

Haushaltsjahres eingetreten sind, werden wiederholt keine Angaben gemacht. 
Die Chancen und Risiken sowie die Entwicklung des Eigenkapitals werden 
nur gestreift. 

 
 

4. Anhang und Anlagen zum Jahresabschluss 
 
81 Gemäß § 118 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA ist der Anhang Bestandteil des Jahresab-

schlusses. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß 
§ 41 KomHVO i.V.m. § 47 KomHVO. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und 
den Positionen der Ergebnisrechnung die angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden angegeben und erläutert, ebenso die Haftungsverhältnisse, die 
Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sowie 
die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten 
und Arbeitnehmer. 

 
82 Dem Jahresabschluss sind gemäß § 118 Abs. 4 KVG LSA Übersichten über das 

Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht 
über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen 
und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen beizufügen. 

 
83 Die Anlagenübersicht wurde entsprechend der Vorgabe des § 49 Abs. 1 KomHVO 

ordnungsgemäß gegliedert. 
 
84 Der Forderungsspiegel weist allein die Forderungen zum 01.01.2016 und zum 

31.12.2016 aus. Eine Differenzierung nach Laufzeiten bis zu einem Jahr, von 
mehr als einem und bis zu fünf Jahren sowie mehr als fünf Jahren gemäß 
§ 49 Abs. 2 KomHVO erfolgte nicht.  
 

85 Die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen sind dem Jahresabschluss beigefügt und entspre-
chen den Maßgaben des § 118 Abs. 4 Nr. 2 KVG LSA i.V.m. § 49 Abs. 4 KomHVO. 
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II. Gesamtaussage zum Jahresabschluss 
 
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

86 Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. 
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden zum Bilanzstichtag ent-
spricht im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Sat-
zungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen (vgl. dazu unsere Ausfüh-
rungen unter E.III.4.). 
 
Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind im Anhang zum Jahresabschluss ange-
geben.  
 
 
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 

87 Rechtliche Grundlagen für die Bewertung bilden die 
 

 Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen  
Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinie – BewertRL) des Landes-Sachsen- 
Anhalt sowie die 

 
 Verwaltungsvorschrift zur Bewertung des Vermögens, der Sonderposten,  

der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungs- 
posten der Stadt Halle (Saale), (VV 05/2014) und die 

 
 Verwaltungsvorschrift zur Erfassung und Bewertung von Forderungen 

(VV 09/2012). 
 
88 Die Verwaltungsvorschrift zur Bilanzierung des Vermögens und der Schulden sowie 

den Grundsätzen zur Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale) 
(VV 01/2017) wurde mit Datum vom 06.07.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 in 
Kraft gesetzt. Diese Verwaltungsvorschrift ersetzt die VV 05/2014 und die 
VV 09/2012 sowie sämtliche Sonderregelungen und Organisationsverfügungen zur 
Anlagenbuchhaltung. Die VV 01/2017 gilt erstmalig für die Erstellung des Jahresab-
schlusses 2017. 

 
89 Grundsätzlich sind das Vermögen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Ver-

bindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten zu bewerten und in der Bilanz 
auszuweisen. 
 

90 Ein Vermögensgegenstand ist auf der Aktivseite der Bilanz zu erfassen, wenn die 
Stadt Halle das wirtschaftliche Eigentum daran hat und dieser selbstständig ver-
wertbar ist. Für Vermögensgegenstände gilt das Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostenprinzip. In den Fällen, in denen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
nicht oder nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand ermittelt werden können, 
sind Ersatzwerte der Bewertung zugrunde zu legen. 
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91 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Ver-

mögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu ver-
setzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. 
Minderungen der Anschaffungskosten (z. B. Skonti, Rabatte) sind abzusetzen. 
 

92 Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern 
und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensge-
genstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Zinsen für Fremdkapital ge-
hören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten; sie dürfen als Herstellungs-
kosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. 
 

93 Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, 
unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Abschreibungen zum Bilanzstichtag 
angesetzt. 
 

94 Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, soweit diese ermittelbar sind. Für die nicht mehr ermittelbaren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wurden die Be-
wertungsalternativen gemäß BewertRL und VV 05/2014 in Ansatz gebracht. 
 

95 Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden 
mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt. 
 

96 Üblich verzinste Ausleihungen werden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbe-
trag angesetzt. Bei unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Ausleihungen wird der 
Barwert auf der Grundlage eines Zinssatzes von 6 Prozent angesetzt. War die Aus-
leihung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers verbunden, wird 
diese mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 

97 Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Dabei gelten 
Vorräte ab der Entnahme aus den Lagerbeständen als verbraucht.  
 

98 Die Forderungen wurden per Altdatenübernahme zum Stichtag 31.12.2011 mit ei-
nem Wertansatz von 100 % vom kameralen in das doppische SAP-System über-
führt. Im Anschluss erfolgten einzelfallbezogene Korrekturen auf Geschäfts-
partnerebene sowie Wertberichtigungen gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Er-
fassung und Bewertung von Forderungen (VV 09/2012), gestaffelt nach Alter der 
Forderungen. Insgesamt wurden Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen in Höhe 
von 31,0 Mio. EUR berücksichtigt. Mit der Bildung der Wertberichtigungen wurde im 
Wesentlichen das strenge Niederstwertprinzip beachtet. 
Sonderregelungen wurden für Forderungen gegenüber dem Bund bzw. Land ange-
wandt. Für diese Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen. 
 

99 Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert bilanziert. 
 

100 Die Erfassung und Bewertung der Sonderposten erfolgt bei der Stadt Halle unter 
Anwendung der Regelungen der VV 05/2014. Hierbei werden die Fördermittel den 
bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und fortgeschrieben. 
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101 Rückstellungen werden in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruch-

nahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird, gebildet. 
 

102 Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungswert bewertet und bilanziert. 
 
 
3. Übertragung von Ermächtigungen 
 

103 Gemäß § 19 KomHVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlun-
gen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis 
zum Ende des folgenden Haushaltsjahres, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermö-
gensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann, verfügbar. 
 

104 Von den nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Auszahlungen wer-
den insgesamt 129,1 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.  
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III. Darstellung und Analyse der Ergebnis-, Finanz- und Vermögens-

rechnung 
 
1. Ergebnisrechnung 
 

105 Die Ergebnisse des Vorjahres sowie die Planwerte 2016 und die Ist-Ergebnisse 
2016 werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Die Ergebnisrechnung ist die-
sem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 

IST 
2015 

PLAN 
2016 

IST 
2016 

PLAN/IST- 
Vergleich 

in Mio. EUR 

1     Steuern und ähnliche Abgaben 174,3 183,7 186,9 3,2 
2 +  Zuwendungen und allgemeine 

    Umlagen 
275,8 283,6 294,3 10,7 

3 +  sonstige Transfererträge 6,6 4,3 10,4 6,1 
4 +  öffentlich-rechtliche Leistungs- 

    entgelte 
51,1 50,3 52,2 1,9 

5 +  privatrechtliche Leistungsent-  
    gelte, Kostenerstattungen und  
    Kostenumlagen 

50,9 107,1 70,00 -37,1 

6 +  sonstige ordentliche Erträge  46,9 41,6 42,3 0,7 
7 +  Finanzerträge 10,9 12,6 9,7 -2,9 
8 +  aktivierte Eigenleistungen, 

    Bestandsveränderungen 
0,1 0,0 0,0 0,0 

9 =  Ordentliche Erträge 616,6 683,2 665,8 -17,4 

10     Personalaufwendungen -135,4 -142,4 -137,7 4,7 
11 +  Versorgungsaufwendungen -0,2 -0,2 -0,2 0,0 
12 +  Aufwendungen für Sach- und 

    Dienstleistungen 
-63,6 -70,1 -74,6 -4,5 

13 +  Transferaufwendungen -218,0 -266,4 -248,4 18,0 
14 +  sonstige ordentliche Aufwen- 

    dungen 
-152,0 -158,9 -161,6 -2,7 

15 +  Zinsen und sonstige Finanz-  
    aufwendungen 

-7,6 -8,5 -7,7 0,8 

16 + 
 
bilanzielle Abschreibung 

-37,1 -38,2 -38,5 -0,3 

17 =  Ordentliche Aufwendungen -613,9 -684,7 -668,7 16,0 
18 =  Ordentliches Ergebnis 

    (Saldo Zeilen 9 und 17) 
2,7 -1,5 -2,9 -1,4 

19   außerordentliche Erträge 6,8 1,5 4,6 3,1 
20 - außerordentliche Aufwen- 

  dungen 
-6,8 0,0 -1,5 -1,5 

21 =  außerordentliches Ergebnis 0,0 1,5 3,1 1,6 
22 =  Jahresergebnis  

    (Jahresüberschuss bzw.  
    Jahresfehlbetrag) 
    (Summe Zeilen 18 und 21) 

2,7 0,0 0,2 0,2 

 
106 Die Erhöhung der Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Plan um 

3,2 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus einer geänderten Verteilungsquote im 
Zusammenhang mit Zuweisungen zum Ausgleich der strukturellen Arbeitslosigkeit 
(+3,8 Mio. EUR) sowie höheren Ausgleichsleistungen im Rahmen der Umsetzung 
SGB II (+1,1 Mio. EUR). Gegenläufig entwickelten sich die Gemeindeanteile an der 
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 Einkommensteuer. Trotz stabiler konjunktureller Entwicklung liegen die tatsächli-
chen unter den prognostizierten Werten (-2,2 Mio. EUR).  
 

107 Die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 10,7 Mio. EUR ist 
maßgeblich auf höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes 
(+13,4 Mio. EUR) zurückzuführen. Durch die Änderung des KiFöG sind die entspre-
chenden Zuweisungen angestiegen (+2,3 Mio. EUR). Die vereinnahmten Städte-
baufördermittel liegen deutlich unter dem Planwert (-6,6 Mio. EUR).  
 

108 Die sonstigen Transfererträge haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan um 
6,1 Mio. EUR erhöht. Dies beruht hauptsächlich auf höheren Erträgen aus Kosten-
erstattungen für Sozialleistungen nach SGB VIII (+4,1 Mio. EUR). Weiter haben 
sich im Vergleich zum Planansatz der Ersatz von Sozialleistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz (+1,0 Mio. EUR), nach AsylbLG (0,5 Mio. EUR) und nach 
SGB XII (+0,4 Mio. EUR) erhöht. 

 
109 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich um 1,9 Mio. EUR gegenüber 

dem Planwert ebenfalls verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren 
Benutzungsentgelten der Abfallentsorgung und Sondernutzung von Gemeindestra-
ßen (+1,9 Mio. EUR). 
 

110 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
hingegen liegen um 37,1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Wesentlicher Grund hier-
für sind die deutlich geringer als erwarteten Kostenerstattungen im Zusammenhang 
mit Asylbewerbern (-41,0 Mio. EUR).  
 

111 Die sonstigen ordentlichen Erträge sind nur geringfügig höher als geplant 
(0,7 Mio. EUR). Mehrerträge sind im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auf-
lösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen entstanden (11,0 Mio. EUR). 
Mindererträge sind bei der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen                  
(-10,1 Mio. EUR). 
 

112 Die Finanzerträge liegen um 2,9 Mio. EUR unter dem Planwert. Wesentlich hierfür 
sind die um 3,0 Mio. EUR unter der Planung liegenden Gewinnausschüttungen der 
städtischen Wohnungsunternehmen. 

 
113 Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Planwert um 4,7 Mio. EUR 

verbessert. Dies ist hauptsächlich auf die sogenannte globale Minderung (-
7,1 Mio. EUR) zurückzuführen. Nichtplanbare Dienstzuschläge (+1,0 Mio. EUR), die 
Bildung personalwirtschaftlicher Rückstellungen (+0,8 Mio. EUR) und die höher als 
geplante Tarifsteigerung (+0,4 Mio. EUR) reduzieren diese Verbesserung teilweise 
wieder. 

 
114 Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 

4,5 Mio. EUR gegenüber dem Planwert erhöht. Ursächlich für die Erhöhung sind im 
Wesentlichen höhere Betriebskosten für Verwaltungsgebäude (+2,5 Mio. EUR), hö-
here Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 
(+2,5 Mio. EUR) und Verkehrsinfrastruktur (+0,7 Mio. EUR) sowie Mehraufwendun-
gen für die Straßenreinigung und den Winterdienst (+0,7 Mio. EUR). Gegenläufig 
wirken sich gesunkene Aufwendungen für Kfz, Aus- und Fortbildung, Veranstaltun-
gen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aus (-1,4 Mio. EUR). Die Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen i.Z.m. der Zuwanderung liegen ebenfalls unter dem 
prognostizierten Wert (-1,3 Mio. EUR).  
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115 Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Plan um 18,0 Mio. EUR erheblich 
geringer. Maßgeblichen Anteil hieran haben die Minderaufwendungen für Leistun-
gen nach SGB XII und nach AsylbLG (-29,3 Mio. EUR) sowie geringere Zuschüsse 
an private Unternehmen (-3,3 Mio. EUR). Dem stehen deutlich höhere Aufwendun-
gen für HzE gegenüber (+15,0 Mio. EUR). 

 
116 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um 2,7 Mio. EUR über 

dem Planwert. Wesentlichen Anteil an der Erhöhung haben Forderungsbereinigun-
gen (+8,7 Mio. EUR) sowie die Bildung eines Sonderpostens für Gebühren und Bei-
träge (+1,2 Mio. EUR). Ebenfalls angestiegen sind die Sachverständigen- und Ge-
richtskosten (+1,1 Mio. EUR). Verbessert stellen sich die Erstattungen für Gemein-
schaftsunterkünfte (-4,8 Mio. EUR), die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 
SGB II (-2,0 Mio. EUR) und Aufwendungen für Geschäftsausgaben (-0,9 Mio. EUR) 
dar. 
 

117 Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich in Höhe von 
0,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz verringert. Dies ist im Wesentlichen auf 
das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen (-1,7 Mio. EUR). Höher als prog-
nostiziert, stellen sich die Zinsen wegen nicht fristgerechter Verwendung von För-
dermitteln (+0,6 Mio. EUR) und Zinsen für Steuerzahlungen (+0,3 Mio. EUR) dar. 
 

118 Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenüber dem Planansatz um 0,3 Mio. EUR 
höher. 
 

119 Im Ergebnis dessen beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -2,9 Mio. EUR und 
liegt damit 1,4 Mio. EUR unter dem Plan. 

 
120 Das außerordentliche Ergebnis ist mit 3,1 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR besser als 

erwartet. Dies resultiert aus Erträgen beim unbeweglichen Anlagevermögen 
(+3,8 Mio. EUR) und aus Erträgen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 
(+0,8 Mio. EUR). Dem stehen Aufwendungen zur Beseitigung von Hochwasser-
schäden (-0,8 Mio. EUR) und aus dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermö-
gen (-0,7 Mio. EUR) gegenüber. 

 
121 Der Jahresüberschuss 2016 (202 TEUR) ist maßgeblich durch das positive außer-

ordentliche Ergebnis geprägt, welches das negative ordentliche Ergebnis leicht 
übertrifft.  
 
 
2. Finanzrechnung 
 

122 Zum 31.12.2016 weist die Stadt Halle liquide Mittel in Höhe von 47,4 Mio. EUR aus. 
Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 20,4 Mio. EUR erhöht. Der Bestand 
an Finanzmitteln stimmt mit dem Bilanzausweis an liquiden Mitteln überein. 
 

123 Die Stadt Halle ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekom-
men.  

 
124 Die Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt. 



Prüfung Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 

Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) Seite 30 von 94 

 
3. Vermögensrechnung 
 

125 In der nachstehenden Übersicht wird in Anlehnung an § 46 Abs. 3 und 4 KomHVO 
die Struktur des Jahresabschlusses der Stadt Halle in zusammengefasster Form 
dargestellt. Die Vermögensrechnung ist diesem Bericht als Anlage 3 beigefügt.  

 
Aktivseite 31.12.2016 31.12.2015 Veränderungen 

  Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR 

Anlagevermögen 1.778,9 94,8 1.772,9 96,2 5,9 
Immaterielles Vermögen 3,3 0,2 1,7 0,1 1,6 

Sachanlagevermögen 1.108,0 59,0 1.103,8 59,9 4,2 

unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 

111,9 6,0 113,9 6,2 -2,0 

bebaute Grundstücke und grundstücksglei-
che Rechte 

388,9 20,7 399,9 21,7 -11,0 

Infrastrukturvermögen 453,7 24,2 455,8 24,7 -2,1 

Bauten auf fremdem Grund und Boden 1,8 0,1 1,8 0,1 0,0 
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 10,3 0,6 10,3 0,6 0,0 
Maschinen und maschinelle Anlagen, Fahr-
zeuge 

24,0 1,3 23,9 1,3 0,0 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 9,5 0,5 7,0 0,4 2,5 

geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 107,8 5,7 91,0 4,9 16,8 

Finanzanlagevermögen 667,6 35,6 667,4 36,2 0,2 

Anteile an verbundenen Unternehmen 641,8 34,2 641,8 34,8 0,0 

Beteiligungen 2,2 0,1 2,2 0,1 0,0 

Sondervermögen 21,8 1,2 21,5 1,2 0,3 

Ausleihungen 1,8 0,1 2,0 0,1 -0,2 

Umlaufvermögen 87,4 4,7 67,4 3,7 20,0 

Vorräte 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Dienstleitungen 

6,0 0,3 4,6 0,2 1,4 

Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen 22,6 1,2 25,8 1,4 -3,2 

privatrechtliche Forderungen aus Lieferung 
und Leistungen 

1,6 0,1 2,8 0,2 -1,2 

Sonstige privatrechtliche Forderungen 4,8 0,3 3,4 0,2 1,4 

sonstige Vermögensgegenstände 4,8 0,3 3,6 0,2 1,2 

Sichteinlagen bei Banken 
und Kreditinstituten 

12,5 0,7 -8,1 -0,4 20,6 

sonstige Einlagen 34,8 1,9 35,0 1,9 -0,2 

Bargeld 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 10,1 0,5 2,1 0,1 8,0 

Summe 1.876,3 100,0 1.842,4 100,0 34,0 
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126 Die Aktivseite der Vermögensrechnung ist unverändert durch das Anlagevermögen 

geprägt. Die größten Anteile an der Bilanzsumme in Höhe von 1,9 Mrd. EUR haben 
die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Infrastrukturvermögen sowie die be-
bauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte.  

 
127 Der Anlagendeckungsgrad beträgt 44,3 % (Deckung des Anlagevermögens durch 

Eigenkapital).  
 

Passivseite 31.12.2016 31.12.2015 Verände-
rungen 

  Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR 

Eigenkapital 788,4 42,0 787,2 42,7 1,2 

Rücklagen 757,9 40,4 754,4 40,9 3,5 

Sonderrücklagen 24,8 1,3 39,9 2,2 -15,1 

Fehlbetragsvortrag 5,5 0,3 -9,7 -0,5 15,2 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrage (-) 0,2 0,0 2,6 0,1 -2,4 

Sonderposten 392,8 20,9 374,8 20,3 18,0 

Sonderposten aus Zuwendungen 369,6 19,7 353,9 19,2 15,7 

Sonderposten aus Beiträgen 6,7 0,4 6,0 0,3 0,7 

Sonderposten aus Gebührenausgleich 2,7 0,1 1,5 0,1 1,2 

Übrige Sonderposten 13,8 0,7 13,4 0,7 0,4 

Rückstellungen 147,0 7,8 164,4 8,9 -17,4 

Verbindlichkeiten 527,4 28,1 497,5 27,0 29,9 

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 123,8 6,6 137,9 7,5 -14,1 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 340,0 18,1 310,0 16,8 30,0 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 37,6 2,0 39,9 2,2 -2,3 

Übrige Verbindlichkeiten 26,0 1,4 9,7 0,5 16,3 

Passive Rechnungsabgrenzung 20,7 1,1 18,5 1,0 2,3 

Summe 1.876,3 100,0 1.842,4 100,0 34,0 

 
128 Die Passivseite der Vermögensrechnung wird unverändert durch das Eigenkapital 

dominiert. Neben dem Eigenkapital, überwiegend in Form von Rücklagen, stellen 
die Sonderposten aus Zuwendungen und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredi-
ten die größten Anteile an der Bilanzsumme dar.  

 
129 Die Eigenkapitalquote beträgt 42,0 % (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsum-

me).
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4. Aufgliederung und Erläuterung 
 

130 Nachstehend werden die Positionen der Ergebnisrechnung 2016 sowie Vermögen-
rechnung zum 31.12.2016 erläutert (Angaben in EUR). 
 
 
Steuern und ähnliche Abgaben                               186.865.171,15 

 
131 Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Gewerbesteuer 62.258.391,72 52.466.613,42 
Gemeindeanteil an der  
Einkommensteuer 
 

57.826.135,51 56.422.015,75 

Grundsteuer 24.564.216,02 24.222.797,15 
Gemeindeanteil an der  
Umsatzsteuer 
 

12.905.171,02 13.392.232,09 

Vergnügungssteuer 1.705.151,39 1.483.053,12 

Hundesteuer 969.384,13 945.680,20 

Zweitwohnungssteuer 187.750,39 202.579,82 

Sonstige 26.448.970,97 25.116.761,05 

 186.865.171,15 174.251.732,60 

 
132 Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leis-

tung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung 
von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den 
das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Neben-
zweck sein. Die Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Halle setzen sich aus 
den Realsteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, steuerähnli-
chen Erträgen sowie Ausgleichsleistungen zusammen. 

 
133 Im Vergleich zum Vorjahr konnten erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 

erzielt werden. Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuer von den Gewerbesteuer-
messbeträgen und den Jahresergebnissen der jeweiligen Steuerschuldner abhän-
gig ist. Änderungen zu Gunsten oder zu Lasten des Steuerschuldners resultieren 
zum größten Teil aus Betriebsprüfungen der Finanzbehörde. Daraus entstehen 
eventuelle Zahlungen der Steuerschuldner obwohl noch kein Bescheid erstellt wur-
de, um hohe Zinszahlungen zu vermeiden. Berechnungsgrundlage dafür bietet die 
Erstellung der korrigierten Bilanzen der Steuerberater, welche im geprüften Fall zu 
fast 100 % genau war. 

 
134 Alle weiteren Steuer- und Abgabenarten weichen nicht signifikant vom Vorjahres-

wert ab. 
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135 Unter der Position „Sonstige“ werden insbesondere die Leistungen des Landes 

Sachsen-Anhalt aus der Umsetzung des SGB II und dem Ausgleich von Sonderlas-
ten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gemäß 
§ 11 Abs. 3a FAG ausgewiesen. 

 
 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 294.330.183,88 
 
136 Die Zuweisungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Schlüsselzuweisungen 154.955.121,00 139.353.951,00 

Zuweisungen und Zuschüsse  
für laufende Zwecke 76.198.844,89 71.643.723,26 

Sonstige allgemeine Zuweisun-
gen 39.758.676,00 43.297.898,00 

Leistungsbeteiligung  
nach § 22 SGB II (KdU) 23.417.541,99 21.521.201,21 

 294.330.183,88 275.816.773,47 

 
137 Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man 

die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Es wird unter-
schieden zwischen allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kom-
mune frei entscheiden kann und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilli-
gung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu-
schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die 
Kommune. Es werden bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Schlüssel-
zuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke sowie aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ausgewiesen.  

 
138 Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ist vor allem auf die Erhöhung der Fi-

nanzausgleichsmasse nach der Landtagswahl 2016 zurückzuführen.  
 
139 Festgestellt wurde in diesem Zusammenhang, dass notwendige Änderungen 

von Stammdaten (Vertragsgegenstand und Zuordnung zu Produk-
ten/Leistungen) nicht immer zeitnah erfolgten und daher zu Buchungen für 
einzelne Projekte auf unterschiedlichen Produkten und/oder Leistungen führ-
ten.  

 
 Stammdatenänderungen sind durch die Stadt unverzüglich vorzunehmen, um 

einen ordnungsmäßigen Ausweis zum Stichtag sicherzustellen. 
 
140 Auskunftsgemäß ist im SAP eine Buchungssperre nicht umgesetzt. Damit 

sind Buchungen auf Leistungen möglich, die laut Haushaltsplan nicht mehr 
existieren. Die Stadt hat durch geeignete Maßnahmen eine Buchung nur auf 
dafür vorgesehenen Produkten/Leistungen und/oder Sachkonten sicherzu-
stellen. 
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Sonstige Transfererträge                                           10.367.429,68 

 
141 Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen 
 

 2016 2015 
 EUR EUR 
Ersatz von sozialen Leistungen 
innerhalb von Einrichtungen 

3.881.316,96 3.424.609,81 

Ersatz von sozialen Leistungen 
außerhalb von Einrichtungen 

6.486.112,72 3.152.924,12 

 10.367.429,68 6.577.533,93 
 
142 Sonstige Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen 

gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen 
auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. 

 
143 Unter den sonstigen Transfererträgen werden im Wesentlichen in Höhe von 

6,4 Mio. EUR der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen so-
wie in Höhe von 4,0 Mio. EUR Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in-
nerhalb von Einrichtungen ausgewiesen.  

 
144 Die Mehrerträge im Bereich der Leistungen nach SGB VIII resultieren überwiegend 

aus den Kostenerstattungen des Landes Sachsen-Anhalt für die Hilfe zur Erziehung 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 

 
 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   52.241.991,84 
 
145 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 2016 2015 
 EUR EUR 
Benutzungsgebühren und ähnli-
che Entgelte 43.611.462,73 42.377.189,67 

Verwaltungsgebühren 8.630.529,11 8.766.863,87 

 52.241.991,84 51.144.053,54 

 
146 Hierunter werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelte für die Be-

nutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher 
Dienstleistungen), Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inan-
spruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne) sowie zweckgebunde-
ne Abgaben ausgewiesen. 

 
147 Allgemeine Benutzungsgebühren wurden in Höhe von 21,8 Mio. EUR und Entgelte 

für den Rettungsdienst und Krankentransporte in Höhe von 15,5 Mio. EUR erzielt. 
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148 Die wesentlichen Veränderungen (Erhöhungen) resultieren aus der Änderung der 

Rettungsdienstgebührensatzung sowie dem Einsatz des Intensivtransportwagens. 
Dieser wurde im Rahmen eines 18-monatigen Pilotprojektes der Stadt Halle (Saale) 
als Träger des Rettungsdienstes im Anwendungsbereich des Rettungsdienstgeset-
zes Land Sachsen-Anhalt als eine qualifizierte Patientenbeförderung intensivpflich-
tiger Patienten angeboten. 

 
 

Privatrechtliche Leistungsentgelte,                          70.002.803,44 
Kostenerstattungen und -umlagen 

 
149 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen 

setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 2016 2015 
 EUR EUR 
Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen 56.826.856,89 38.805,187,07 

Erträge aus Mieten und Pachten 11.320.551,64 10.306.531,62 

Sonstige privatrechtliche  
Leistungsentgelte 1.793.732,76 1.612.682,60 

Erträge aus dem Verkauf  
von Vorräten 61.662,15 141.590,03 

 70.002.803,44 50.865.991,32 

 
150 Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine kon-

krete Gegenleistung erbracht wird und für die es keine öffentlich-rechtliche Rechts-
grundlage (Satzung) gibt, ausgewiesen. Bei der Stadt Halle sind dies überwiegend 
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkaufserlösen sowie sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte. 

 
151 Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle 

erbracht hat. Die Kommune handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten. 
 
152 Die wesentlichen Veränderungen sind in den Erträgen aus Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen zu verzeichnen. Diese sind auf die Umsetzung des Funktionalre-
formgesetzes zurückzuführen, welches im Rahmen der Flüchtlingszuweisung um-
gesetzt wurde.  

 
153 Im Rahmen der Prüfungsnachverfolgung wurden laut Stellungnahme zum Jahres-

abschluss 2015 mehrere Konten, die nicht bewirtschaftet werden, zur Löschung 
vorgemerkt.  

 
 Dies ist auch 2016 nicht umgesetzt worden.  
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Sonstige ordentliche Erträge                                     42.344.638,23 

 
154 Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 

Auflösung von Sonderposten 17.000.554,05 26.023.059,80 

Auflösung von Rückstellungen 11.140.317,98 3.987.241,34 

Konzessionsabgaben 8.273.779,30 8.379.043,36 

Bußgelder 3.864.604,73 4.500.527,59 

Säumniszuschläge,  
Mahngebühren 1.287.009,34 1.177.827,28 

Zuschreibungen 17.721,26 2.351.593,85 

Übrige 760.651,57 485.673,17 

 42.344.638,23 46.904.966,39 

 
155 Hierzu gehören alle Erträge, die nicht den Kontengruppen 40 bis 44 des Kontenpla-

nes der Stadt Halle zugeordnet werden können. Das sind unter anderem Bußgel-
der, Mahngebühren und Säumniszuschläge. 

  
156 Unter der Position Zuschreibungen werden die Wertänderungen der Zuschreibun-

gen des Haushaltsjahres abgebildet. Korrekturen im Zuschreibungsbereich waren 
im Jahr 2016 sehr gering. Im Vorjahr war der Korrekturbetrag der Eröffnungsbilanz 
sehr hoch. 

  
157 Die in der Ergebnisrechnung erfassten Erträge aus der Auflösung von Son-

derposten sind um 628.193,81 EUR geringer als die in der Übersicht zur Ent-
wicklung der Sonderposten ausgewiesenen. Auskunftsgemäß resultieren die-
se Abweichungen aus Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz und Bu-
chungen, welche im Nebenbuch Anlagebuchhaltung nicht dargestellt werden 
konnten. Dies ist nicht nachvollziehbar. Diese Abweichungen sind im nächs-
ten Jahresabschluss zu eliminieren. Die Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten in der Ergebnisrechnung und in der Übersicht zur Entwicklung der 
Sonderposten müssen gleich sein. 

 
158 Die wesentliche Abweichung in den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde 

im Bereich der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Eine Stichprobenprü-
fung ergab, dass Rückstellungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Verpflichtungen 
gegenüber Dritten im Zusammenhang mit Städtebauförderungsmaßnahmen) 
ertragswirksam aufgelöst wurden und ab dem Jahr 2016 in der Bilanzposition 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung umgebucht wurden. Für die-
sen Sachverhalt, für den seitens der Verwaltung keine weitere Begründung 
angegeben wurde, ist keine Rechtsgrundlage erkennbar. 
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159 Unter der Position „Übrige“ werden unter anderem die nicht zahlungswirksa-
men ordentlichen Erträge gebucht. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
wurde daraufhin das SK 45830000 (nichtzahlungswirksame ordentliche Erträ-
ge) einer Stichprobenprüfung unterzogen. Vorrangig werden unter diesem 
Sachkonto Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen ausgewiesen. 
Diese konnten an Hand der zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht belegt 
werden. Die Nachvollziehbarkeit der Buchungen ist somit nicht gegeben. 

 
160 Als weitere Stichprobe wurden die Buchungen der Erträge aus Mahngebühren 

abgefordert. Diese werden nach Aussage des FB Finanzen unter dem 
SK 45620000 (Säumniszuschläge) erfasst, der Kontenplan der Stadt Halle hält 
dafür jedoch ein separates Sachkonto (SK 45621000, Mahngebühren) vor. Die 
Buchung der Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen ist geson-
dert auf dem entsprechenden Sachkonto zu buchen. Es ist sicherzustellen, 
dass zum Stichtag ein ordnungsmäßiger Ausweis auf dem im Kontenrahmen-
plan der Stadt Halle zur Verfügung stehenden Sachkonto erfolgt. Die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung (sachkontengerechte Buchung der Ge-
schäftsvorfälle) sind zu beachten. 

 
 

Finanzerträge                                                                 9.669.398,46 
 
161 Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Gewinnausschüttungen 7.000.000,00 7.000.000,00 

Zinserträge 1.465.328,00 2.074.306,48 

Sonstige Finanzerträge 1.204.070,46 1.860.370,08 

 9.669.398,46 10.934.676,56 

 
162 Unter den Finanzerträgen werden Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen, Ge-

winnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und sonsti-
ge Finanzerträge (bspw. Verzinsung von Steuernachforderungen) ausgewiesen. 

 
163 Aus der Anlage von Geldern erzielte die Stadt Erträge in Höhe von 1,44 Mio. EUR.  
 
164 Die städtischen Wohnungsunternehmen schütteten Teile ihres Jahresüberschusses 

des Wirtschaftsjahres 2015 an die Stadt Halle aus. Die Stadt Halle vereinnahmte 
aus Gewinnausschüttungen tatsächlich 7,0 Mio. EUR.  

 
 Erneut zeigt der Plan/Ist-Vergleich bei den Gewinnausschüttungen einen Min-

derertrag von 3,0 Mio. EUR.  
 
 Die städtische Planung ist an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Unter-

nehmen auszurichten. 
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165 Auf dem SK 46170300 (Zinsertrag Kreditinstitute.) wurden ausschließlich Buchun-

gen gegenüber Privatpersonen oder privatrechtlichen Unternehmen gebucht.  
 
 Die Frage nach der Zuordnung zu diesem Sachkonto wurde durch die Stadt 

nicht beantwortet.  
 
 Die Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Zuordnung ist daher nicht ge-

geben. 
 
 

Aktivierte Eigenleistungen und                                                 0,00 
Bestandsveränderungen 

 
166 Die aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen haben im Berichts-

jahr keinen Bilanzwert.  
 
167 Unter den aktivierten Eigenleistungen sind Leistungen zur Herstellung eines Ver-

mögensgegenstandes, seiner Erweiterung oder wesentlicher Verbesserung gegen-
über dem ursprünglichen Zustand zu verstehen. Unter den Bestandserhöhungen 
werden die Erhöhungen des Bestandes an Vorräten im Vergleich zum Vorjahr aus-
gewiesen. 

 
 

Außerordentliche Erträge                                             4.630.042,98 
 
168 Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
a.o. Erträge aus Vermögens-
änderungen 3.768.397,35 6.119.702,28 

a.o. Erträge Hochwasser 2013 861.645,63 630.635,73 

 4.630.042,98 6.750.338,01 

 
169 Unter außerordentlichen Erträgen sind solche zu verstehen, die außerhalb der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadt Halle entstanden und von wesentlicher Be-
deutung sind. Hierunter zählen bspw. Buchgewinne aus Vermögensveräußerungen 
und Naturkatastrophen. 
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Personal- und Versorgungsaufwendungen             137.892.379,97 
 
170 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Personalaufwendungen 137.666.477,02 135.412.333,90 

Versorgungsaufwendungen 225.902,95 209.594,40 

 137.892.379,97 135.621.928,30 

 
171 Unter der Position Personal- und Versorgungsaufwendungen werden die Dienst-

aufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte, die Zuführung 
zur Altersteilzeit, die Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und 
die Versorgungsaufwendungen für alle Beschäftigte ausgewiesen. 

 
172 Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus nicht planbaren Zuschlägen für 

Dienste zu ungünstigen Zeiten und personalwirtschaftlichen Rückstellungen, u.a. 
auf Grund von Klageverfahren und Urlaub. Dem stehen Minderaufwendungen durch 
Nichtbesetzung freier Stellen, Elternzeit und Langzeiterkrankungen gegenüber.  
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       74.575.174,95 

 
173 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zu-

sammen: 
 

 2016 2015 
 EUR EUR 

Bewirtschaftung der Grund- 
stücke und baulichen Anlagen 

42.363.346,72 38.470.571,29 

Unterhalt Grundstücke und 
sonst. unbewegliches Vermögen 

14.990.588,92 13.312.596,03 

Aufwendungen für Mieten und 
Pachten 

7.272.652,58 3.324.660,25 

Besondere Verwaltungs- und  
Betriebsaufwendungen 

3.758.238,57 2.850.172,99 

Unterhalt des beweglichen  
Vermögens 

3.179.463,61 2.804.647,95 

Aufwendungen für den  
Verbrauch von Vorräten 

1.410.389,23 1.783.523,63 

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 

953.199,93 875.896,68 

Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

647.295,39 194.006,91 

 74.575.174,95 63.616.075,73 

 
174 Die wesentlichen Veränderungen (Erhöhungen) in den Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen resultieren aus den Aufwendungen für Mieten und Pachten für 
unbewegliche Vermögensgegenstände. Gemäß § 3 AsylbLG sind im Jahr 2016 di-
verse Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet wurden. Für die 
Anmietung ist ein Mehraufwand in Höhe von 3,9 Mio. EUR entstanden. 
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Transferaufwendungen                                             248.447.326,27 

 
175 Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Sozialtransferaufwendungen 89.172.456,56 74.467.306,52 

Zuschüsse an verbundene Un-
ternehmen und Eigenbetriebe 86.933.515,05 79.992.098,08 

Zuschüsse an übrige Bereiche 60.882.260,84 52.086.766,77 

Gewerbesteuerumlage 5.432.726,00 3.992.575,00 

Sonstige 6.026.367,82 7.455.807,80 

 248.447.326,27 217.994.554,17 

 
176 Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwen-

dungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. 
Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaus-
tausch. Zu den Transferaufwendungen zählen die Leistungen der Sozialhilfe und 
der Jugendhilfe. 

 
177 Im Rahmen der Prüfungsnachverfolgung wurden die Zahlungen der Gewerbesteu-

erumlage des Jahres 2016 geprüft. Unter dieser Position ist ein Anstieg in Höhe 
von 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser bezieht sich auf die Abschlusszahlung 
des Jahres 2015, welche erst im Jahr 2016 als Aufwand erfasst wurde. 

 
178 Der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 14,7 Mio. EUR ist auf die 

Zuweisungen der Flüchtlinge zurückzuführen. Der Planansatz wurde jedoch um 
18,0 Mio. EUR unterschritten, da die Zuweisungen von Flüchtlingen nicht in dem 
erwarteten Umfang erfolgten. 

 
179 In den Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe wurde im Jahr 

2016 der Zuschuss an den EB Kita einer Prüfung unterzogen. Die Stadt gewährte 
dem EB Kita über den beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan hinaus weitere Mit-
tel in Höhe von 785.963,47 EUR. Laut Einlassung der Stadt wurden diese zusätzli-
chen Mittel zum Ausgleich des Fehlbedarfes des Wirtschaftsjahres 2015 gewährt. 
Die Mittel wurden in Höhe von 636.449,63 EUR an den Eigenbetrieb ausgezahlt und 
über den Restbetrag von 149.513,84 EUR eine Verbindlichkeit gebucht.  

 
Einerseits fasste der Stadtrat am 23.11.2016 (Vorlage VI/2016/02509) den Be-
schluss den Jahresverlust des Eigenbetriebes 2015 in voller Höhe 
(785.963,47 EUR) durch die Stadt auszugleichen und andererseits wurde 
durch den Stadtrat am 14.12.2016 (Vorlage VI/2016/02423) der Beschluss ge-
fasst den Jahresverlust des Eigenbetriebes 2015 aus der Betriebsmittelrück-
lage auszugleichen. Im Rahmen der Prüfung wurde durch die Stadt keine ab-
schließende Erklärung zum Umgang mit den vorliegenden Beschlüssen des 
Stadtrates, zur nur teilweise erfolgten Ausreichung der Mittel und zur Bu-
chung einer Verbindlichkeit abgegeben. 
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Eine abschließende Aufarbeitung wird als unumgänglich angesehen und 
gleichzeitig, vor dem Hintergrund eines zu erstellenden Gesamtabschlusses, 
eine Abstimmung der gegenseitigen Finanzbeziehungen im Rahmen der Er-
stellung des jeweiligen Jahresabschlusses. 

 
 

Sonstige ordentliche Aufwendungen                      161.629.608,66 
 
180 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Leistungsbeteiligungen nach 
SGB II 76.048.936,73 74.069.765,99 

Erstattungen an Dritte 57.888.418,48 53.710.434,59 

Wertberichtigungen 8.748.850,86 6.806.477,66 

Geschäftsaufwendungen 9.086.934,53 8.223.725,67 

Steuern, Versicherungen, Scha-
densfälle 2.654.423,66 2.482.972,21 

Fraktionszuwendungen 705.949,56 646.612,68 

Sonstige 6.496.094,84 6.022.639,19 

 161.629.608,66 151.962.627,99 

 
181 Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle weiteren Aufwendungen, 

die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und 
den Kontenbereichen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. In den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u. a. Erstattungen für die Aufwendun-
gen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, allgemeine Geschäftsaufwen-
dungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen und aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligungen. 

 
182 Im Rahmen der Prüfungsnachverfolgung wurde festgestellt, dass die Zinsen 

und Säumniszuschläge der Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer und Körper-
schaftsteuer der Stadt Halle als Steuerschuldner nicht ordnungsgemäß auf 
dem SK 54820000 (Säumniszuschläge, VZ) verbucht worden sind, sondern 
fälschlicherweise der jeweiligen tatsächlichen Steuerschuld zugeordnet wur-
den.  

  
 Aufwendungen sind sachkontengerecht, also auf die laut Kontenrahmenplan 

vorgesehenen Konten zu buchen.  
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Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                7.700.906,25 

 
183 Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusam-

men: 
 

 2016 2015 
 EUR EUR 
Zinsaufwendungen für  
Investitionskredite 4.206.984,08 4.497.960,81 

Zinsaufwendungen für  
Liquiditätskredite 414.404,77 490.932,50 

Zinsaufwendungen für  
kreditähnliche Geschäfte (PPP) 1.773.009,47 1.874.752,91 

Zinsaufwendungen bei  
Fördermittelrückzahlungen 560.818,89 169.034,23 

Sonstige 745.689,04 600.491,02 

 7.700.906,25 7.633.171,47 

 
184 Unter den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden insbesondere die 

Zinsen für die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten, Zinsen aus Steuerer-
stattungen sowie Zinsenaufwendungen im Zusammenhang mit Fördermitteln aus-
gewiesen. 

 
185 Hervorzuheben ist, dass die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (ohne 

Abgrenzung) gegenüber dem Vorjahr um rd. 790 TEUR gesunken sind. Einerseits 
verringert sich das Kreditvolumen seit Einführung der Doppik kontinuierlich und an-
dererseits profitiert die Stadt in der Niedrigzinsphase durch konsequente Umschul-
dung von Investitionskrediten. 

 
186 Im Gegensatz dazu ist festzustellen, dass die Zinsaufwendungen für die Zinsopti-

mierungsgeschäfte (ohne Abgrenzung) gegenüber dem Vorjahr um rd. 556 TEUR 
gestiegen sind. Zum Stichtag 31.12.2016 waren fünf Verträge aktiv, wobei ein Ver-
trag im Jahr 2016 erstmals zu Aufwand führte.  

 
 Die niedrigen Zinssätze auf dem Kapitalmarkt wirken sich hier weiterhin für 

die Stadt Halle negativ aus. (siehe Pkt.5.5 Derivate, S. 22 des Jahresabschlus-
ses 2016). Es wird ein konservativer Einsatz von Finanzinstrumenten empfoh-
len. 
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Bilanzielle Abschreibungen                                         38.481.766,94 

 
187 Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
Planmäßige Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögensgegen-
stände und Sachanlagen 

36.490.680,64 35.929.543,69 

Planmäßige Abschreibungen auf 
geringwertige Wirtschaftsgüter 

1.170.898,00 1.059.571,92 

Außerplanmäßige Abschreibun-
gen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sachanlagen 

820.188,30 96.984,93 

 38.481.766,94 37.086.100,54 

 
188 Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Abschreibungen auf immaterielle 

Gegenstände und Sachanlagen. Neben den planmäßigen Abschreibungen und den 
Sofortabschreibungen können auch Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wert-
papiere, außerplanmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf das An-
lagevermögen und außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 
vorkommen. 

 
189 Die in der Ergebnisrechnung erfassten bilanziellen Abschreibungen sind um 

919.415,10 EUR höher als die im Anlagespiegel ausgewiesenen. Auskunfts-
gemäß resultieren diese Abweichungen aus Korrekturbuchungen zur Eröff-
nungsbilanz und Buchungen, welche im Nebenbuch Anlagebuchhaltung nicht 
dargestellt werden konnten. Dies ist nicht nachvollziehbar. Diese Abweichun-
gen sind im nächsten Jahresabschluss zu eliminieren. Die bilanziellen Ab-
schreibungen in der Ergebnisrechnung und im Anlagespiegel müssen gleich 
sein. 
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Außerordentliche Aufwendungen                                1.522.654,10 

 
190 Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 2016 2015 
 EUR EUR 
a.o. Aufwendungen aus  
Vermögensänderungen 654.233,93 5.291.269,85 

a.o. Aufwendungen  
Hochwasser 2013 868.420,17 534.026,31 

a.o. Aufwendungen  
Schäden Naturereignisse 0,00 942.382,34 

 1.522.654,10 6.767.687,50 

 
191 Unter außerordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die außerhalb 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadt entstanden und von wesentlicher 
Bedeutung sind. Hierunter zählen die Buchverluste aus Vermögensveräußerungen 
und Naturkatastrophen. 
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ANLAGEVERMÖGEN                                               1.778.861.751,64 

 
192 Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Immaterielles Vermögen 3.326.260,32 1.723.904,36 

Sachanlagevermögen 1.107.970.792,58 1.103.805.892,42 

Finanzanlagevermögen 667.564.698,74 667.407.347,43 

Buchwerte 1.778.861.751,64 1.772.937.144,21 

 
 
Immaterielles Vermögen                                                3.326.260,32 

 
193 Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Immaterielle Vermögensgegen- 
stände aus geleisteten  
Zuwendungen 

1.701.283,45 258.871,79 

Lizenzen 908.152,34 1.101.352,25 

DV-Software 702.720,78 452.376,23 

Dienstbarkeiten und  
verbriefte Rechte 14.103,75 11.304,09 

Buchwerte 3.326.260,32 1.723.904,36 

 
194 Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar 

sind, sondern sich aus in Verträgen, Urkunden oder ähnlichen Unterlagen verbrief-
ten Rechten ergeben.  
 

195 Das im Eigentum der Stadt Halle befindliche immaterielle Vermögen (Software, Li-
zenzen etc.) wurde mit den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung der Ab-
schreibungen entsprechend seiner Nutzungsdauer, zum Bilanzstichtag angesetzt. 
 

196 Die wesentlichen Zugänge betreffen die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensge-
genstände aus geleisteten Zuwendungen“. Hierhin wurde das Objekt Autobahnzu-
bringer A14 umgebucht. Es handelt sich um eine Kreuzungsmaßnahme des Bun-
des. Die Zuwendungen sind dementsprechend für Investitionen Dritter erfolgt und 
somit als immaterieller Vermögensgegenstand zu aktivieren.  
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Sachanlagevermögen                                            1.107.970.792,58 

 
197 Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 111.866.338,13 113.941.334,93 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 388.942.017,60 399.941.453,27 

Infrastrukturvermögen 453.748.262,39 455.839.823,70 

Bauten auf fremden Grund  
und Boden 1.796.567,18 1.841.575,10 

Kunstgegenstände,  
Kulturdenkmäler 10.331.866,46 10.282.110,09 

Maschinen und technische  
Anlagen, Fahrzeuge 23.963.022,65 23.939.333,29 

Betriebsvorrichtungen, Betriebs-  
und Geschäftsausstattung,  
Nutzpflanzen und Nutztiere 

9.490.853,76 
 

7.007.750,95 
 

geleistete Anzahlungen,  
Anlagen im Bau 107.831.864,41 91.012.511,09 

Buchwerte 1.107.970.792,58 1.103.805.892,42 

 
198 Zum Sachanlagevermögen zählen alle unbeweglichen und beweglichen Vermö-

gensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Stadt Halle genutzt zu 
werden. Alle diese Vermögensgegenstände haben einen wirtschaftlichen Wert, sind 
einzeln verwertbar und stehen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Halle. 

 
199 Die Zunahme des Sachanlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus den deut-

lich gestiegenen geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau im Zusammenhang 
mit der Bautätigkeit an Großprojekten im Stadtgebiet. Deutlich niedriger als im Vor-
jahr sind die Buchwerte bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten. 
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200 Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzen sich 

nach Anlageklassen wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Grünflächen 50.406.799,21 50.808.966,20 

Grünflächen - Aufbauten 
Betriebsvorrichtungen 3.234.225,79 3.407.649,54 

Ackerland - Grund und  
Boden 

 
 

9.374.634,84 9.484.829,55 

Ackerland - Aufbauten 
Betriebsvorrichtungen 7.449,31 14.444,89 

Wald, Forsten 4.230.411,45 4.283.695,59 

Wald, Forsten - Aufbauten 
Betriebsvorrichtungen 1.126.686,33 1.170.737,26 

Sonderflächen 3.802.606,19 4.012.530,47 

Friedhofsflächen 9.549.952,38 9.549.952,38 

Friedhofsflächen - Aufbauten 
Betriebsvorrichtungen 1.171.727,82 1.261.991,80 

Sonstige unbebaute Grund- 
stücke 28.949.079,27 29.941.680,68 

Sonstige unbebaute Grund 
stücke - Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen 

 

12.765,54 4.856,57 

Buchwerte 111.866.338,13 113.941.334,93 

 
201 Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Ge-

bäude befinden. Es handelt sich hierbei in der Regel um Grund und Boden, teilwei-
se auch um Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Grund und Boden unterliegt kei-
nem Werteverzehr und wird nicht abgeschrieben. Zu den unbebauten Grundstü-
cken zählen auch Grundstücke mit Gebäuden, wenn Zweckbestimmung und Wert 
der Gebäude gegenüber denen des Grund und Bodens von untergeordneter Be-
deutung sind (§ 72 Bewertungsgesetz).  

 
202 Vorhandene Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden in der Regel unter sepa-

raten Anlageklassen geführt. Es handelt sich hierbei um abnutzbare Vermögensge-
genstände, die im Gegensatz zum Grund und Boden einem Werteverzehr unterlie-
gen und abzuschreiben sind. 

 
203 Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte, die aufgrund einer eigenständi-

gen, grundbuchrechtlichen Eintragung wie Grundstücke zu behandeln sind 
(z. B. Erbbaurechte). 
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204 In der Position Grünflächen sind die vom FB Umwelt verwalteten Parks und Grün-

anlagen sowie die ggf. vorhandenen Aufbauten enthalten. Eine weitere wesentliche 
Position stellen die vom FB Immobilien verwalteten Gartenanlagen dar. 

 
205 Unter der Position Friedhofsflächen sind die ausschließlich vom FB Umwelt verwal-

teten städtischen Friedhöfe und die vorhandenen Aufbauten (z. B. Einfriedungen, 
Kolumbarien, Bewässerungsanlagen u. ä.) erfasst. 

 
206 Die Position Ackerland enthält die überwiegend vom FB Umwelt verwalteten Land-

wirtschaftsflächen.  
 
207 Unter der Position Sonderflächen sind die zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröff-

nungsbilanz bei der Objektbildung entstandenen Verschnittflächen (Sammelfläche-
Poolfläche) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Splitterflächen und Enklaven 
von jeweils nur geringer Größe, die entsprechend ihrer Nutzung gemäß Flächen-
nutzungsplan pauschal bewertet und zum Ansatz gebracht worden sind. Diese Po-
sition wird sukzessive bereinigt. 

 
 Die Bereinigung ist konsequent weiterzuführen und schnellstmöglich abzu-

schließen. 
 
208 Die Position Wald, Forsten umfasst hauptsächlich die dem FB Umwelt zugeordne-

ten Waldflächen und die vorhandenen Aufbauten. Die Dölauer Heide stellt hierbei 
die wesentliche Vermögenposition dar. Bewertet worden ist der Grund und Boden 
unter der Prämisse, dass es sich bei der Dölauer Heide um Wald- und Forstflächen 
mit überwiegend wertbeeinflussendem Bestand handelt (0,30 EUR/qm). Der Auf-
wuchs ist nicht erfasst und bewertet worden. 

 
209 Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um un-

bebaute Grundstücke mit unmittelbarem Bezug zu Wohnbebauung. 
 
210 Die wesentlichen Zugänge betreffen als größte Einzelpositionen ein Grundstück auf 

der Peißnitzinsel (131 TEUR) und den Kauf eines Grundstücks im Zusammenhang 
mit dem Bauvorhaben Promenade Glaucha (73 TEUR).  

 
211 Die wesentlichen Abgänge sind die Verkäufe von Grundstücken im Bereich der 

Weinbergwiesen im Entwicklungsgebiet Heide-Süd (761 TEUR).  
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212 Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzen sich nach 
Anlageklassen wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Wohnbauten 
Grund u. Boden 33.591.908,06 34.161.709,74 

Schulen 
Grund u. Boden 39.329.456,14 39.227.455,14 

Kultur und Sport 
Grund u. Boden 34.116.490,15 34.198.566,42 

Friedhöfe 
Grund u. Boden 131.764,00 131.764,00 

Sonstige Gebäude 
Grund u. Boden 49.919.985,67 51.147.166,49 

Wohnbauten 
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen  

2.701.242,95 504.140,35 

Schulen 
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen 

116.753.355,69 122.002.594,32 

Kultur und Sport 
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen 
 

 
 

61.164.989,52 65.110.592,93 

Friedhöfe 
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen 
 

5.759.152,86 6.005.475,96 

Sonstige Gebäude 
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- 
vorrichtungen 
 

45.473.672,56 47.451.987,92 

Buchwerte 388.942.017,60 399.941.453,27 

 
213 Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude be-

finden. Gebäude sind Bauwerke, die Menschen oder Sachen durch räumliche Um-
schließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Men-
schen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden, von einiger Beständig-
keit und ausreichend standfest sind. 

 
214 Wesentlicher Zugang ist das Stadtarchiv (3.067 TEUR). Der Besitz ist bereits im 

Jahr 2004 übergegangen. Das Objekt ist erst im Berichtsjahr aktiviert worden. Die 
Aktivierungsmeldung datiert auf den 11.08.2016. 
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215 Als wesentliche Abgänge sind die Objekte Sporthalle Burgstraße (2.386 TEUR) und 

Rathausstraße 3/4 (1.755 TEUR) zu nennen. Das Grundstück Bertha-v.-Suttner-
Platz war im Jahresabschluss 2015 doppelt erfasst – im städtischen Anlagevermö-
gen und im Anlagevermögen des EB Kita. Erst 2016 ist das Grundstück aus dem 
städtischen Vermögen abgegangen (304 TEUR).  

 
216 Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Straßen, Wege, Plätze 
Verkehrsanlagen 236.864.930,38 238.332.493,69 

Brücken und Tunnel 123.147.396,10 124.689.248,27 

Grund und Boden  
Infrastrukturvermögen 
 

87.406.567,42 86.851.286,87 

Wasserbauliche Anlagen 4.307.876,34 4.397.684,77 

Regenwasserkanal 505.076,52 515.678,14 

Entwässerung, Abwasser- 
beseitigungsanlagen 42.560,66 75.137,70 

Klärwerk 10.500,00 11.250,00 

sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 1.463.354,97 967.044,26 

Buchwerte 453.748.262,39 455.839.823,70 

 
217 Das Infrastrukturvermögen enthält sämtliche Verkehrsanlagen sowie Ver- und Ent-

sorgungseinrichtungen, welche sich im Eigentum der Stadt Halle befinden. Neben 
dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind in dieser Bilanzposition 
Brücken, Tunnel, Gleisanlagen, Straßen, Wege, Entwässerungs- und Abwasserbe-
seitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Parkleitsysteme und Verkehrsleitein-
richtungen ausgewiesen. 
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218 Die Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Halle weisen zum 31.12.2016 einen Be-

stand in Höhe von 236,9 Mio. EUR aus. Nennenswerte Einzelposten sind: 
 

> 15 Mio.  Magistrale, Europachaussee 
> 10 Mio.  Riebeckplatz 
> 5 Mio.  Marktplatz, Neustädter Passage, Delitzscher Straße, Reil-

straße, Chemiestraße, Weststraße 
> 2 Mio.  Berliner Straße, Merseburger Straße, Leipziger Straße, 

Trothaer Straße, Ernst-Kamieth-Straße, Ludwig-
Wucherer-Straße, Thüringer Straße, Grenzstraße, Diesel-
straße, Beesener Straße  

> 1 Mio.  Dölauer Straße, Hansering, Böllberger Weg, Scharnhorst-
straße, Blücherstraße, Franckestraße, Am Leipziger Turm, 
Glauchaer Platz, Dessauer Straße, Stadtforststraße, 
Bahnhofsplatz, Große Märkerstraße, Mansfelder Straße, 
Eislebener Straße 

 
219 Die Hälfte des Bestandes an Straßen, Wegen und Plätzen ist mit einem Erinne-

rungswert von je 1,00 EUR angesetzt. 
 
220 Die Brücken und Tunnel in der Stadt Halle weisen zum 31.12.2016 einen Bestand in 

Höhe von 123,1 Mio. EUR aus. Nennenswerte Einzelposten sind: 
 

> 30 Mio. EUR Berliner Brücke 
> 10 Mio. EUR Brücken Hochstraße 
> 4 Mio. EUR Brücken Riebeckplatz, Brücke Mansfelder Straße 
> 2 Mio. EUR Brücken Europachaussee, Schieferbrücke, Giebichen- 

steinbrücke, Brücke Dieselstraße 
> 1 Mio. EUR Klausbrücke, Brücke Leipziger Chaussee 

 
221 Ein Drittel des Bestandes an Brücken und Tunneln ist mit einem Erinnerungswert 

von je 1,00 EUR angesetzt. 
 
222 Die wasserbaulichen Anlagen enthalten neben einer Grundwasserwanne (Euro-

pachaussee / Leipziger Chaussee) städtische Brunnen und Wasserspiele. 
 
223 Die Zugänge betreffen Umbuchungen aus der Bilanzposition Geleistete Anzahlun-

gen / Anlagen im Bau in das Infrastrukturvermögen. Die wesentlichen Positionen 
sind die Delitzscher Straße (16,7 Mio. EUR) und die Giebichensteinbrücke 
(1,6 Mio. EUR). 

 
224 Bei den Abgängen handelt es sich um Korrekturen der Eröffnungsbilanz 

(169 TEUR).  
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225 Die Bauten auf fremden Grund und Boden setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Konzerthalle Ulrichskirche 
Mietereinbauten 1.796.566,18 1.841.574,10 

Brunnen Schafstädt 1,00 1,00 

Buchwerte 1.796.567,18 1.841.575,10 

 
 
226 Die Position Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Antiquitäten und Kunst- 
gegenstände 10.019.604,12 9.955.537,12 

Baudenkmale 306.310,34 325.620,97 

Übrige Denkmäler 952,00 952,00 

Sonstige Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 

 
5.000,00 

 
0,00 

Buchwerte 10.331.866,46 10.282.110,09 

 
227 Zu dieser Position gehören Vermögensgegenstände, welche Zeugnisse menschli-

cher Geschichte, Kultur und Entwicklung sind. Auf Grund ihrer Bedeutung besteht 
ein öffentliches Interesse an deren Erhaltung. Kunstgegenstände und Kulturdenk-
mäler werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. Zeitwert ange-
setzt. Weitergehende Regelungen dazu trifft die VV 05/2014. 

 
228 Die Wertveränderung ergibt sich durch zehn Zugänge sowie die Abschreibung des 

Halloren- und Salinemuseum. 
 
In der Anlagenklasse Sonstige Kunstgegenstände wurde ein 5-teiliges Kannenser-
vice angeschafft. 
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229 Infolge einer Inventur wurden zwei Gemälde mit neuen Werten angegeben. 

Ursprungswert im Haushaltsjahr 2014 war 416,50 EUR je Bild aufgrund von 
Neuanschaffung bei den Antiquitäten und Kunstgegenständen. Nach der am 
12.07.2016 und 11.11.2016 durchgeführten Inventur werden diese Bilder mit 
jeweils 20.000,00 EUR angegeben. Nach Auskunft des FB Kultur handelt es 
sich bei den Werten um Versicherungswerte. Eine Versicherungspolice in ge-
nannter Höhe konnte jedoch nicht beigebracht werden.  

 
 Nach Recherche sind die beiden Gemälde zur Eröffnung des Planetariums 

1978 als Geschenk übergegangen und wurden nach dem Hochwasser im 
Haushaltsjahr 2014 restauriert (Gesamtkosten 2.241,00 EUR). Dies ist nicht 
nachvollziehbar. 
 

230 Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge setzt sich wie folgt 
zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Technische Anlagen 18.149.101,58 14.821.471,26 

Fahrzeuge 5.585.766,77 5.203.897,68 

Maschinen 228.154,30 3.913.964,35 

Buchwerte 23.963.022,65 23.939.333,29 

 
231 Zu den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen gehört unter anderem 

der Fuhrpark einer Kommune. In den technischen Anlagen und Maschinen werden 
die Betriebsvorrichtungen erfasst, welche zur Erstellung von Verwaltungsleistungen 
und Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes benötigt werden(z.B. Risograph 
einer Vervielfältigung) 

 
232 Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Fahrzeugankäufe und tech-

nische Anlagen. 
 

 Aus den Anlagen im Bau wurden technischen Anlagen wie Straßenbeleuchtung und 
Elektro-, Sanitär- und Heizungsanlagen in Schulen umgebucht. 

  
 In der Anlagenklasse Maschinen sind nur Abgänge und kein Neuzugang zu ver-

zeichnen.  
 

233 Bei den Abgängen handelt es sich um Fahrzeugverkäufe und Korrekturen aus der 
Eröffnungsbilanz. 
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234 Stichprobenartig geprüft wurden Zugangsmeldebögen, Abgangsmeldebögen und 
Inventurlisten sowie dazugehörige Belege. Es wurde festgestellt, dass  

 
 Anlagegüter für die ein Verschrottungsprotokoll existiert, körperlich noch vor-

handen sind, 
 Anlagegüter, die laut Buchwerk existieren, körperlich nicht mehr vorhanden 

sind, und 
 Anlagegüter in den Büchern teilweise doppelt erfasst sind (sowohl im bewegli-

chen, als auch im unbeweglichen Anlagevermögen). 
 

235 Hier sind Verstöße gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur, wie 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Klarheit zu nennen (Doppelerfassungen im 
beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögen sowie fehlende Abgangs-
protokolle und fehlende Dokumentation zu veränderten Fachbereichszuord-
nungen). 
 
Die Inventurpflicht ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung. Seit dem 01.01.2012 ist entsprechend der hierzu 
erlassenen Verwaltungsvorschrift VV 11/2012 zu verfahren. 
 

236 Die Position Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung setzt 
sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung 7.245.940,74 6.512.865,42 

Betriebsvorrichtungen 2.244.913,02 494.885,53 

Buchwerte 9.490.853,76 7.007.750,95 

 
237 Zu diesen Bilanzposten gehören zahlreiche unterschiedliche Vermögensgegen-

stände. Teilweise ist die Abgrenzung zwischen dem Bilanzposten „Maschinen und 
technische Anlagen“ sowie „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ bei technischen 
Geräten recht schwierig. Die Zuordnung ist abhängig von der Komplexität des tech-
nischen Gerätes. 

 
238 Unter den Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden 

unter anderem Büroausstattungen, Werkzeuge, medizinische Geräte, Musikinstru-
mente und die Telekommunikation und EDV Ausstattung erfasst. Für die geringwer-
tigen Wirtschaftsgüter wird ein Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
stände gebildet, welcher nach den gesetzlichen Vorschriften (VV 05/2014) buchhal-
terisch erfasst wird. 

 
239 Die wesentlichste Abweichung ist in den Betriebsvorrichtungen entstanden, diese 

basiert auf Umbuchungen von „Anlagen im Bau“ auf die entsprechende Betriebsvor-
richtung.  

 
240 Im vorliegenden Vorgang wurde die Aktivierung einer Lichtsignalanlage, welche im 

Monat September 2016 aus Anlagen im Bau auf die fertiggestellte Anlage umge- 
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 bucht und aktiviert wurde, geprüft. Bezugnehmend auf die vom FB Bauen bereitge-
stellten Unterlagen erfolgte eine restriktive Dokumentation und kontrollierte Ablau-
forganisation der Maßnahme unter Anwendung der VV 05/2014. Die für die Anlage 
bewilligten Fördermittel wurden dementsprechend als Sonderposten aktiviert und 
werden korrespondierend dazu aufgelöst.  

 
241 Die Prüfung einer weiteren Stichprobe ergab, dass laut Übergabeprotokoll an 

den Fachbereich Soziales die Kassenautomaten zum 18.12.2015 in Betrieb 
genommen wurden. Die Rechnungslegung für die Beschaffung der Kassenau-
tomaten von der ITC erfolgte mit Lieferdatum 14.03.2016, die Aktivierung im 
städtischen Anlagevermögen erfolgte zum Rechnungs- bzw. Lieferdatum und 
nicht zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Gemäß Regelung zur städtischen 
Anlagenbuchhaltung vom 13.01.2012 müssen Anlagegüter zum Tag der Inbe-
triebnahme/Fertigstellung im städtischen Anlagevermögen aktiviert und ab-
geschrieben werden.  

 
 Dazu ist es erforderlich, dass die notwendigen Unterlagen zur Aktivierung des 

Anlagegutes von den Fachbereichen zeitnah übermittelt und von der zentra-
len Anlagenbuchhaltung zeitnah weiterverarbeitet werden. 
 

242 Die Position Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau setzt sich wie folgt zu-
sammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Anlagen im Bau 
Hochbau 99.416.395,99 88.763.000,19 

Anlagen im Bau  
Tiefbau 3.784.856,33 476.559,00 

Anlagen im Bau  
Sonst. Baumaßnahmen 3.109.809,89 865.671,34 

Anzahlungen auf erwartete  
Sachanlagen 1.520.802,20 907.280,56 

Buchwerte 107.831.864,41 91.012.511,09 

 
243 In dieser Bilanzposition werden überwiegend noch nicht fertiggestellte Sachanla-

gen, sogenannte Anlagen im Bau, bilanziert. Hierbei werden die gezahlten Beträge 
für Investitionen nach Baufortschritt erfasst (Abschlagszahlungen). Anlagen im Bau 
werden nicht abgeschrieben. Erst nach Fertigstellung, Abnahme und Umbuchung 
erfolgt eine planmäßige Abschreibung.  

 
 Folgende wesentliche Anlagen im Bau sind:  
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> 7 Mio. EUR Haupterschließungsstraße (HES) 4. BA 
> 3 Mio. EUR Heide-Süd 
> 2 Mio. EUR Brücke über den Franckeplatz, Hochstraße 
> 1 Mio. EUR Mühlgrabenbrücke Nord, Gimritzer Damm (Fahrbahn),  

S-Bahnhof Nietleben, Freiflächengestaltung Steintor,  
Gimritzer Gutsbrücke, GS Glaucha u.a. 

< 1 Mio. EUR Ersatzneubau Planetarium, Elsterbrücke Osendorf,  
Burgholzbrücke, Druckereigebäude Stadtmuseum,  
Peißnitz Ostweg u.a. 

 
244 Die Verminderung der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau resultiert im We-

sentlichen aus der Umbuchung fertiggestellter Baumaßnahmen in die jeweiligen Bi-
lanzposition des Sachanlagevermögens. Dies betrifft im Wesentlichen: 
 
> 15 Mio. EUR Delitzscher Straße 
> 1 Mio. EUR Giebichensteinbrücke 
< 1 Mio. EUR Edmund-Husserl-Straße (Baugebiet A.-Oelßner-Straße), 

Geh- und Radweg Osendorf-Döllnitz, Hafenbahntrasse, 
Gutspark Gimritz u.a. 

 
245 Die Zuständigkeit für das unbewegliche Sachanlagevermögen obliegt in der Stadt 

Halle unterschiedlichen Organisationseinheiten gemäß Organisationsverfügung 
OV 05/2012 (Zuordnung des unbeweglichen Anlagenvermögens). So ergibt sich 
bspw. der Wertansatz der Bilanzposition Grünflächen aus der geteilten Zuordnung 
der Vermögensgegenstände auf die Fachbereiche Umwelt, Bauen und Immobilien. 
Mit Inkraftsetzung der VV 01/2017 (Bilanzierung des Vermögens und der 
Schulden sowie den Grundsätzen zur Erstellung des Jahresabschlusses) soll 
eine Neuregelung getroffen werden, welche auf den Jahresabschluss 2017 
anzuwenden ist.  

 
246 Trotz Verbesserungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung gegenüber ver-

gangenen Jahresabschlüssen waren stichprobenartig geprüfte Objekte nicht 
ohne weiteres nachvollziehbar. Festgestellt wurden teilweise Abweichungen 
im Mengengerüst und bei der Bewertung. Vermögensgegenstände sind daher 
immer noch teilweise über- oder unterbewertet. Eine strukturierte Bearbei-
tung der Prüfungsfeststellungen aus vergangenen Jahren erfolgt seitens der 
Verwaltung sukzessiv. Derzeit ist noch von einigen Jahren auszugehen, bis 
die Aufarbeitung abgeschlossen ist. 

 
247 Zugangs- und Abgangsmeldungen sind der zentralen Anlagenbuchhaltung 

von den Fachbereichen zeitnah zu übermitteln und von der zentralen Anla-
genbuchhaltung zeitnah weiterzuverarbeiten. Nur so wird eine periodenge-
rechte und vollständige Erfassung von Anlagegütern gewährleistet sein.  
 

248 Teilweise passen die verbuchten Sachverhalte nicht zu den Sachkontobe-
zeichnungen „Anlagen im Bau Hochbau“ und „Anlagen im Bau Tiefbau“. So 
sind bspw. PSP-Elemente von Investitionsvorhaben im Tiefbaubereich unter 
„Anlagen im Bau Hochbau“ erfasst. Die Sachkonten 9110300 bis 9630000 sind 
dahingehend zu überprüfen und zu berichtigen. 
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249 Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 durch den FB Rech-
nungsprüfung der Stadt Halle und die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbi-
lanz durch den Landesrechnungshof ergaben, dass das unbewegliche Anla-
gevermögen aufgrund seines hohen wertmäßigen Umfangs erneut auf Voll-
ständigkeit und Bewertung zu überprüfen ist. Zu diesem Zwecke wurde das 
Projektteam „Zentrale Anlagenbuchhaltung“ gegründet. Dieses Projektteam 
ist beim FB Finanzen angesiedelt und hat seine Arbeit am 01.08.2017 aufge-
nommen. Ziel ist es, alle städtischen Anlagen zu überprüfen, zu dokumentie-
ren und das Potential für ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbi-
lanz zu ermitteln. Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport 
vom 23.06.2017 ist die ergebnisneutrale Korrektur der Eröffnungsbilanz letzt-
malig zum Stichtag 31.12.2018 möglich, d.h. die Arbeiten müssen bis spätes-
tens 30.04.2019 abgeschlossen sein. Als Risiko sieht die Verwaltung selbst 
die unzureichende Personalausstattung. Dies ist die letzte Möglichkeit, die 
Eröffnungsbilanz zu berichtigen, ohne zusätzlich das laufende Jahresergeb-
nis zu belasten, weswegen dringend empfohlen wird, das Projektteam „Zent-
rale Anlagenbuchhaltung“ kurzfristig mit ausreichend Personal und sonstigen 
notwendigen Ressourcen auszustatten. 
 
 
Finanzanlagevermögen                                            667.564.698,74 

 
250 Das Finanzanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Anteile an verbundenen  
Unternehmen 641.769.942,03 641.753.424,28 

Sondervermögen 21.807.843,37 21.472.998,37 

Beteiligungen 2.209.410,18 2.209.410,18 

Ausleihungen 1.777.503,16 1.971.514,60 

Buchwerte 667.564.698,74 667.407.347,43 
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251 Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in der nachfolgenden Tabelle 

aufgeführt. Dazu zählen alle Gesellschaften, an denen die Stadt Halle über 50 % 
der Anteile hält und die unter einheitlicher Leitung der Stadt Halle stehen. Die Be-
wertung erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital.  
 
Anteile an verbundenen Unternehmen Anteils- 

besitz 
 

in % 

Bewertung 
31.12.2016 

 
EUR 

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH 100,00 241.947.973,24 

Stadtwerke Halle GmbH 100,00 172.807.444,16 

GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewer-
beimmobilien Halle-Neustadt mbH 100,00 165.846.007,11 

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle 100,00 26.559.464,05 

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet 
Halle-Saalkreis GmbH & Co KG 100,00 17.932.304,83 

TGZ Halle GmbH 60,00 8.493.418,30 

Zoologischer Garten Halle GmbH 100,00 4.553.279,71 

Bio-Zentrum Halle GmbH 50,96 3.262.516,35 

BMA BeteiligungsManagementAnstalt 100,00 202.013,09 

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft 
Halle-Saalkreis mbH 100,00 62.683,67 

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH 55,00 61.317,31 

Stadion Halle Betriebs GmbH 100,00 24.651,46* 

ARGE SGB II Halle GmbH i.L. 50,40 16.867,75* 

Mitteldeutsches Multimediazentrum 
Halle GmbH 100,00 1,00 

Buchwert  641.769.942,03 
* Veränderung zum Vorjahr 

 
252 Die vorliegenden Inventare der BMA spiegeln nicht den aktuellen Stand zum 

31.12.2016 wieder, sondern den Stand zum Stichtag 31.12.2015. Die Stadt 
passte den Buchwert in zwei Fällen an Veränderungen im Jahr 2016 an. Eine 
Abstimmung, wie diese aus dem Schreiben der Stadt zum Jahresabschluss 
2016 (Pkt. 7.1 Finanzanlagen) abzuleiten ist, kann weiterhin nicht festgestellt 
werden. Zudem verfährt die Stadt beim Ausweis nicht einheitlich. In der Stel-
lungnahme zum Jahresabschluss 2015 wurde auf die zeitversetzte Anpassung  
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 der Buchwerte hingewiesen und im Jahresabschluss 2016 wurden Änderun-
gen unverzüglich nachvollzogen. Es ist sicherzustellen, dass ein Stichtagsbe-
zug auf den jeweiligen Buchwert ersichtlich und dieser gegebenenfalls zu er-
läutern ist. 

 
253 Die Bewertung der Anteile an der Stadion Halle Betriebs GmbH zum 

31.12.2016 ist fehlerhaft. Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2016 in Summe 49% 
der Gesellschaftsanteile erworben und verfügt nunmehr über 100% der Ge-
sellschaftsanteile. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden die negativen 
Jahresergebnisse der Geschäftsjahre 2010 und 2011 in das anteilige Eigenka-
pital eingerechnet und der entsprechende Anteil ausgewiesen. Entgegen dem 
Ausweis des 51% Gesellschaftsanteils, sind die erworbenen 49% der Gesell-
schaftsanteile nicht verlustbereinigt in die Bilanz überführt worden. 

 
254 Die Beteiligungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Als Beteiligungen 

werden alle Gesellschaften geführt, an denen die Stadt Halle in der Regel einen An-
teil von 20 % bis 50 % hält. Die Bewertung erfolgt mit dem anteiligen Eigenkapital. 
 

Beteiligungen Anteils- 
besitz 

 
in % 

Bewertung 
31.12.2016 

 
EUR 

Berufsförderungswerk Halle (Saale) gGmbH 16,00 957.275,46 

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin 41,10 393.975,89 

Mitteldeutsche Flughafen AG 0,20 800.726,51 

Mitteldeutsche Verkehrsbund GmbH 12,45 57.432,32 

Buchwert  2.209.410,18 

 
255 Die Einzelwerte haben sich gegenüber den Ansätzen des Jahresabschlusses 2015 

nicht geändert. 
 

256 Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass die Beteiligungen am Berufsförde-
rungswerk Halle (Saale) gGmbH, Mitteldeutsche Verkehrsbund GmbH sowie an der 
Mitteldeutschen Flughafen AG unter der Beteiligungsvermutungsgrenze gemäß VV 
Bewertung liegen. Gemäß VV Bewertung hätte der Ausweis sonach nicht unter der 
Position "Beteiligung" erfolgen müssen. Gleichwohl kann der Beteiligungsbegriff 
(1/5 Anteil am Unternehmen) weiter gefasst werden, entscheidend für den Ansatz 
ist nicht der Grad der Einflussnahme, sondern die Herstellung einer dauerhaften 
Verbindung. Bei den ausgewiesenen Beteiligungen wird von einer dauerhaften Ver-
bindung ausgegangen. Der Ausweis erfolgt demnach ordnungsgemäß. 
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257 Im Sondervermögen sind die Eigenbetriebe der Stadt Halle ausgewiesen. Das 

Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Sondervermögen Bewertung 

31.12.2016 
 

EUR 

Bewertung 
31.12.2015 

 
EUR 

Eigenbetrieb Kindertagesstätten 21.770.797,07 21.435.952,07 

Eigenbetrieb Arbeitsförderung 37.046,30 37.046,30 

Buchwerte 21.807.843,37 21.472.998,37 

 
258 Die Prüfung der Bewertung des städtischen Eigenbetriebes Kindertagesstätten 

ergab, dass der Übergang eines Grundstückes im Jahre 2015 nunmehr in der städ-
tischen Bilanz nachvollzogen wurde. 

 
259 Zudem wurde eine weitere Teilfläche im Wertumfang 30.345,00 EUR im Haushalts-

jahr 2016 in das Vermögen des Eigenbetriebes eingelegt.  
 
 Diese Verfahrensweise entspricht nicht der Darstellung der städtischen Stel-

lungnahme zum Jahresabschluss 2015 (zu Tz. 177).  
 
 Die Stadt muss eine einheitliche Verfahrensweise zum Buchungszeitpunkt 

von Veränderungen sicherstellen oder bei Abweichungen diese nachvollzieh-
bar und schlüssig erläutern. 

 
260 Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch langfristige Hingabe von Kapital 

erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem gewährte Darlehen. In der 
Bilanz werden die Ausleihungen mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag 
angesetzt. Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
Darlehensnehmer Bewertung 

31.12.2016 
Bewertung 
31.12.2015 

Paul-Riebeck-Stiftung  689.211,28 883.222,72 
Prof. Dr. Schuh, Rademacher  
und Partner Steintor GbR  511.291,88 511.291,88 

Klaus Goldschmidt 77.000,00 77.000,00 

MMZ Halle GmbH 500.000,00 500.000,00 

Buchwerte 1.777.503,16 1.971.514,60 
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UMLAUFVERMÖGEN                                                    87.362.280,54 

 
261 Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Vorräte 62.881,41 68.592,80 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 28.649.132,52 30.394.199,99 

Privatrechtliche Forderungen, 
sonstige Vermögensgegenstände 11.234.524,30 9.871.625,34 

Liquide Mittel 47.415.742,31 27.032.332,19 

Buchwerte 87.362.280,54 67.366.750,32 

 
262 Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind für den Verbrauch bestimmt und ver-

bleiben im Gegensatz zu den Gegenständen des Anlagevermögens nur vorüberge-
hend in der Kommune. Für die Bewertung des Umlaufvermögens ist das strenge 
Niederstwertprinzip nach § 40 Abs. 4 KomHVO zu berücksichtigen. 

 
 

Vorräte                                                                                  62.881,41 
 
263 Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Betriebsstoffe 60.481,41 66.192,80 

Sonstige Vorräte 2.400,00 2.400,00 

Buchwerte 62.881,41 68.592,80 

 
264 Vorräte werden zu Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten bewertet. Dabei 

gelten Vorräte ab der Entnahme aus den Lagerbeständen als verbraucht.  
 
265 Unter den Vorräten werden seit dem 01.01.2014 zusätzlich zum Treibstoff der 

Tankstelle, die flüssigen und festen Brennstoffe erfasst. Unter der Position „sonsti-
ge Vorräte“ werden seit dem Jahr 2014 ausschließlich die Silberbarren in Höhe von 
2.400,00 EUR unverändert ausgewiesen. 
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266 Die Bilanzwerte der flüssigen und festen Brennstoffe konnten nicht exakt nachge-

wiesen werden, da eine Bestandsaufnahme der festen Brennstoffe zum 31.12.2016 
nicht erfolgte und die flüssigen Brennstoffe mit Durchschnittswerten errechnet wur-
den. Die in der VV 05/2014 genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden 
nicht angewandt.  

 
Die VV 05/2014, die Inventarordnung 11/2012 und das Schreibens zum Jah-
resabschluss sind zu berücksichtigen. 

 
267 Für die Sonstigen Vorräte in Höhe von 2.400,00 EUR (Silberbarren) enthält die 

VV 05/2014 und das Schreiben zum Jahresabschluss 2016 keine Regelungen. 
Bestandsänderungen dieser Position sind seit Ausweis im Jahr 2014 nicht zu 
verzeichnen. Zum Vorratsvermögen gehört laut VV 05/2014 auch der Papier-
vorrat einer Vervielfältigung. Ein Ausweis der Papiervorräte unserer eigenen 
Vervielfältigung erfolgt im Vorratsvermögen der Stadt Halle nicht. 

 
 
Forderungen                                                                  39.883.656,82 

 
268 Die Forderungen setzen sich aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen, privat-

rechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zusammen. Be-
zogen auf all jene Forderungspositionen sind folgende Feststellungen zu treffen: 
 

269 In der dem Jahresabschluss beigefügten Forderungsübersicht zum 
31.12.2016 sind die Forderungen nicht mit ihrer jeweiligen Restlaufzeit ange-
geben. Zukünftig ist eine ordnungsmäßige Darstellung der Restlaufzeiten in 
kurz-, mittel- und langfristig, analog des Musters zu § 49 Abs. 2 KomHVO vor-
zunehmen. Die Restlaufzeit ist die Zeit zwischen dem Abschlussstichtag und 
dem voraussichtlichen Eingang der Forderung; der tatsächlich erwartete Ein-
gang ist maßgeblich, wenn er vom vertraglich vereinbarten Zahlungstermin 
abweicht. 
 

270  Die Wertberichtigungsbuchungen erfolgen zusammengefasst auf den Produk-
ten. Eine geschäftspartnerbezogene Aufschlüsselung ist nach der Buchung 
nicht mehr möglich. Damit ist die prozentuale Wertberichtigung nach Alter der 
Forderung nicht mehr nachvollziehbar. 
 

271 Die im Haushaltsjahr 2016 ermittelten befristeten und unbefristeten Nieder-
schlagungen im Gesamtwert von 21.145.505,78 EUR wurden nach Aussage 
durch Auszählung aus den Arbeitsunterlagen (Excel-Tabellen) ermittelt. Un-
terlagen wurden nicht beigebracht, eine SAP-Niederschlagungsliste liegt 
nicht vor. 
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Öffentlich-rechtliche Forderungen                              28.649.132,52 

 
272 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
öffentlich-rechtliche Forderungen 
aus Dienstleistungen 6.000.396,66 4.559.798,50 

sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen 22.648.735,86 25.834.401,49 

Buchwerte 28.649.132,52 30.394.199,99 

 
273 Dieser Position werden Ansprüche der Stadt Halle zugeordnet, deren Rechtsgrund 

sich im öffentlichen Recht befindet und die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen 
wurden.  
 

274 Unter den „öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen“ werden Gebüh-
renforderungen, Beitragsforderungen und die dazugehörigen Wertberichtigungen 
abgebildet. 

 
275 Zu den „sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ gehören unter anderem 

Steuerforderungen, Bußgelder, Ersatz von sozialen Leistungen, allgemeine Zuwei-
sungen und sonstige Leistungen. 
 

276 Bei den Forderungen wurde die Systematik der Wertberichtigung des Vorjahres 
beibehalten. Die Wertberichtigung wird über das Bewertungsprogramm ermittelt. 
Die Reste der Wertberichtigung aus den Vorjahren werden davon abgezogen 
(Wertberichtigung SAP, Stand 07.02.2017). Forderungen aus dem SoJuHKR wer-
den seit der Eröffnungsbilanz aufgrund ihrer Spezifika pauschal mit 80 % berichtigt. 
 

277 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden wie folgt berichtigt:  
 

Bestand vor Wertberichtigung  49.607.638,92 EUR 

Wertberichtigung  20.958.506,40 EUR 

Bestand nach Wertberichtigung  28.649.132,52 EUR 
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Privatrechtliche Forderungen                                      11.234.524,30 

 
278 Die privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
privatrechtliche Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen 1.627.702,53 2.842.178,70 

sonstige privatrechtliche  
Forderungen 
 

4.762.904,88 3.437.982,14 

sonstige Vermögensgegenstände 4.843.916,89 3.591.464,50 

Buchwerte 11.234.524,30 9.971.625,34 

 
279 Dieser Position werden Ansprüche der Stadt Halle zugeordnet, deren Rechtsgrund 

sich im privaten Recht befindet und die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen 
wurden.  

 
280 Die Stadt selbst weist vor allem Forderungen aus Mieten, Verkaufserlöse, Forde-

rungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Forderungen gegenüber dem 
Treuhänder SALEG aus. 

 
281 Die privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden 

wie folgt berichtigt:  
 

Bestand vor Wertberichtigung  21.290.193,53 EUR* 

Wertberichtigung  10.055.669,23 EUR* 

Bestand nach Wertberichtigung  11.234.524,30 EUR 
* Differenz zur Summe auf Seite 52 aa) - 53 cc) 
 

282 Gemäß der VV 02/2014 (VV über Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen) sind privatrechtliche Forderungen angemessen zu verzinsen. 
Als angemessene Verzinsung ist regelmäßig ein Zinssatz anzusetzen, der um 
3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank liegt.  

 
283 Seitens der Stadt Halle wurde die Anfrage zum Stand der Anwendung dieser 

VV beantwortet, dass die Selektion der vereinbarten Stundungen im SAP nicht 
lückenlos möglich ist, da die Eingabe der einzelnen Stundungen dezentral 
vorgenommen wird und bislang hier verschiedene Varianten zur Anwendung 
kommen.  
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284 Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden die Forderungen ge-

genüber Mitarbeitern ausgewiesen, welche aus dem Vorverfahren Human Ca-
pital Management (HCM) stammen. Es gibt mehrere Konten mit gleicher Kon-
tenbezeichnung, auf denen sowohl positive als auch negative Salden ver-
rechnet werden. Die Ver- und Bearbeitung der Daten konnte nicht nachgewie-
sen werden. 
 

 
Liquide Mittel                                                               47.415.742,31 

 
285 Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Sichteinlagen bei Banken und  
Kreditinstituten 12.516.864,76 -8.088.427,96 

sonstige Einlagen  34.750.137,95 34.989.482,61 

Bargeld 148.739,60 131.277,54 

Buchwerte 47.415.742,31 27.032.332,19 

 
286 Die liquiden Mittel umfassen sämtliche Bar- und Buchgeldbestände, die kurzfristig 

zur Disposition stehen. Die zum 31.12.2016 ausgewiesenen sonstigen Einlagen 
wurden im Jahr 2016 in Höhe von 34.750.137,95 EUR höherverzinslich als Tages-
gelder angelegt. Ihre Laufzeit endete im März 2017. 
 

287 Der Kassenbestand (z. B. Barkassen, verfügbare Portoladung in Frankiermaschi-
nen, Portokasse) und Guthaben (z. B. auch Sichteinlagen und Termineinlagen bei 
Geldinstituten) sind mit ihren jeweiligen Nennwerten in Euro angesetzt. 

 
288 Die Saldenbestätigungen per 31.12.2016 von den einzelnen Kreditinstituten für 

Sichteinlagen und sonstige Einlagen lagen vor. 
 

289 Unter den sonstigen Einlagen wird neben einem reinen Einlagenkonto (Be-
stand 35.000.000,00 EUR) das Verrechnungskonto Rückzahlungen aus PSCD 
abgebildet, welches einen negativen Saldo ausweist (-249.862,05 EUR). Es 
gibt zwischen diesen beiden Konten keinen Zusammenhang. Die Zuordnung 
des Verrechnungskontos zu den sonstigen Einlagen ist nicht nachvollziehbar.  
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AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG                        10.117.484,22 

 
290 Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Buchwerte 10.117.484,22 2.086.613,37 

 
291 Unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete 

Zahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, 
anzusetzen. Die Aufgabe der Abgrenzungsposten besteht darin, den Erfolg einer 
Abrechnungsperiode von dem der folgenden Perioden abzugrenzen.  
 

292 In dieser Position wird u.a. die periodengerechte Abgrenzung der KdU, der Beam-
tenzahlung, des Pflegegeld im Rahmen für Hilfe zur Erziehung vorgenommen. 
 

293 Die größte Position mit 5,7 Mio. EUR sind hier die KdU-Leistungen aus dem Monat 
12/2016. Diese Leistungen ergehen als Vorauszahlungen für den Monat 01/2017, 
da Grundsicherungsleistungen im Voraus erbracht werden müssen und der dem-
entsprechende ARAP gebucht werden muss. Im Haushaltsjahr 2015 wurde diese 
Position bei der Bildung des ARAP vergessen. 

 
 Für den Beamtenzahltag wurden 1,7 Mio. EUR gebucht, 0,6 Mio. EUR betreffen 

Pflegegelder, Mieten usw. 
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EIGENKAPITAL                                                   788.381.552,92 

 
294 Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 
Rücklagen aus der Eröffnungs- 
bilanz 757.880.446,72 754.400.736,57 

Sonderrücklagen 24.776.943,53 39.872.126,38 

Fehlbetragsvortrag 5.522.320,15 -9.733.800,69 

Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 201.842,52 2.647.885,65 

Buchwerte 788.381.552,92 787.186.947,91 

 
295 Das Eigenkapital besteht aus den Rücklagen, den Sonderrücklagen und dem Jah-

resergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag). Die Rücklagen ergeben sich aus 
der Differenz zwischen Aktiva und Fremdkapital.  

 
296 Als Sonderrücklagen werden im Wesentlichen die aus der Jahresrechnung zum 

31.12.2011 resultierende kamerale allgemeine Rücklage, abzüglich der vorgenom-
menen Aufgliederung in die Rückstellungen und Sonderposten, die Veränderungen 
aus 2014 sowie die Geldgeschenke mit Zweckbindung, ausgewiesen. Im Rahmen 
des Jahresabschlusses 2017 wird es zu einer Umgliederung innerhalb des Eigen-
kapitals, durch die Zuführung zur Rücklage aus der Eröffnungsbilanz aus den be-
stehenden Sonderrücklagen in Höhe von 399.918,00 EUR (VNG-Mittel) kommen, 
die insgesamt den Wert des Eigenkapitals nicht berühren. Diese Umgliederung 
steht jedoch unter dem Genehmigungsvorbehalt des Stadtrates und wird nachricht-
lich unter der Gesamtergebnisrechnung der Stadt ausgewiesen.  

 
297 Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde eine in Vorjahren gebildete Rückstellung für 

den Feuerbestattungsverein in eine Sonderrücklage überführt.  
 
298 Der Jahresüberschuss ergibt sich aus der Ergebnisrechnung des Jahresabschlus-

ses 2016. 
 
299 Die Saldovortragskontrolle ergab eine Differenz in Höhe von 

2.647.885,65 EUR. Eine schlüssige Aufhellung des Sachverhaltes und eine 
Stellungnahme zum fehlerhaften Übertrag des Jahresendsaldos auf den An-
fangssaldo des Folgejahres wurden seitens der Verwaltung wiederholt nicht 
erbracht. Gefordert wird, diesem Problem nachzugehen und eine Lösung her-
beizuführen. 
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300 Die Forderung nach einem fortgeschriebenen Inventar für alle Sonderrückla-

genkonten besteht nunmehr seit mehreren Jahren. Dies ist eine Grundlage 
der Prüfung und erforderlich, um Veränderungen wertmäßig und schlüssig zu 
dokumentieren. 

 
301 Der Abgleich der Inventare mit dem SAP zeigte im Bereich der Sonderrückla-

ge auf, dass investive Vorgänge die das Haushaltsjahr 2015 betreffen weiter-
hin in der Sonderrücklage ausgewiesen werden. Diese sind zeitnah umzubu-
chen. 
 

302 Der nachrichtliche Ausweis des bereinigten Jahresergebnisses 2015 ent-
spricht nicht der Beschlusslage des Stadtrates zum Jahresabschluss 2015. 
 

303 Die Beschlüsse des Stadtrates zum Jahresabschluss 2015 wurden nicht kor-
rekt umgesetzt. Anstatt 2.261.032,41 EUR wurden 2.647.885,65 EUR aus der 
Sonderrücklage umgebucht. Dies ist im nächsten Jahresabschluss zu korri-
gieren, um der Beschlusslage des Stadtrates zu entsprechen. 

 
304 Das Konto Fehlbetragsvortrag (SK 20310000) weist zum Stichtag 31.12.2016 

einen positiven Wert in Höhe von 5.522.320,15 EUR aus. Entsprechend der 
Festlegungen des Landeskontenrahmens sind nur Fehlbeträge aus Vorjahren 
auf diesem Konto auszuweisen und innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.  

 
 Der Fehlbetrag des Vorjahres wäre auf diesem Konto auszugleichen gewesen. 

Ein weiterer Überschuss ist entsprechend den Regelungen der KomHVO zu 
behandeln. 

 
305 Die Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates zu den Jahresabschlüssen der 

vorangegangenen Haushaltsjahre erfolgte nicht über die laut Kontenrahmen 
vorgesehen Sachkonten. Daher ist ein kumuliertes Ergebnis nicht sichtbar. Es 
ist sicherzustellen, dass mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 die 
Jahresergebnisse der Vorjahre nach Jahresscheiben sachkontenbezogen und 
entsprechend den Regelungen der KomHVO dargestellt und in der Buchhal-
tung abgebildet werden. 
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SONDERPOSTEN                                                       392.821.974,68 

 
306 Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR  EUR 

Sonderposten aus Zuwendungen 369.626.053,27 353.855.151,87 

Sonderposten aus Beiträgen 6.686.186,59 6.038.815,45 

Sonderposten aus Gebühren-
ausgleich 2.669.889,89 1.506.069,95 

Sonstige Sonderposten 13.839.844,93 13.446.009,11 

Buchwerte 392.821.974,68 374.846.046,38 

 
307 Die Sonderposten stellen eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital dar. In der 

kommunalen Bilanz müssen Finanzleistungen Dritter gesondert ausgewiesen und 
passiviert werden. Sie dürfen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
des damit finanzierten Vermögensgegenstandes verrechnet werden. Dadurch wer-
den die vielfältigen Beteiligungen Dritter an der Finanzierung einer Kommune sicht-
bar und entsprechen somit der Forderung des Gesetzgebers, mit der Bilanz ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage 
der Kommune darzustellen. 

 
308 Die Erfassung und Bewertung der Sonderposten erfolgt unter Anwendung der 

VV 05/2014. Hierbei werden Fördermittel den bezuschussten Vermögensgegen-
ständen zugeordnet und fortgeschrieben. Die Veränderungen der Sonderposten re-
sultieren überwiegend aus den Zugängen und den ertragswirksamen Auflösungen.  

 
309 Die Sonderposten aus Zuwendungen enthalten sämtliche Fördermitteleingänge 

und -zuweisungen für Investitionsvorhaben. Die Zahlungen werden zunächst auf 
sog. Anzahlungskonten erfasst. Ertragswirksam aufgelöst werden die Sonderposten 
erst ab der Aktivierung des korrespondierenden Anlagegutes (Umbuchung aus den 
Anlagen im Bau auf das Anlagenkonto).  

 
310 Unter der Position Sonderposten aus Beiträgen sind im Wesentlichen die Stra-

ßenausbaubeiträge bilanziert. Dem liegt eine detaillierte Zuordnung der Straßen-
ausbaubeiträge zu dem entsprechenden Infrastrukturvermögen zugrunde. 
 

311 In den Sonderposten für den Gebührenausgleich werden die Überschüsse der 
kostenrechnenden Einrichtungen des Rettungsdienstes und der Abfallwirtschaft er-
fasst.  
 



Prüfung Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 

Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) Seite 71 von 94 

 
312 Unter der Position sonstige Sonderposten werden die Ablösebeträge für Stellplät-

ze ausgewiesen. 
 
313 Eine ordnungsgemäße Zuordnung zu den Sachkonten Sonderposten ist nicht 

erfolgt. Laut Kontenrahmenplan Sachsen-Anhalt gibt es die Kontengruppe 
234 „Sonderposten aus Anzahlungen“, welche seit dem 01.01.2014 gültig ist. 
Diese Kontengruppe wurde in der Bilanz den einzelnen bestehenden Konten-
gruppen 231, 232, 233 und 239 einfach inhaltlich zugeordnet und nicht wie 
vorgesehen einzeln aufgeführt. Es ist auf Bilanzklarheit zu achten. 
 
 
RÜCKSTELLUNGEN                                                   147.033.249,00 

 
314 Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Rückstellungen für Pensionen 
und Beihilfen 1.614.648,00 1.830.281,00 

Rückstellungen für die Sanierung 
von Altlasten 

3.099.805,32 3.140.774,82 

Rückstellung für unterlassene 
Instandhaltung 

2.813.899,95 4.621.942,14 

Sonstige Rückstellungen 139.504.895,73 154.792.698,05 

Buchwerte 147.033.249,00 164.385.696,01 

 
315 Insgesamt haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt: 

 

Stand 01.01.2016  164.385.696,01 

Verbrauch  -19.329.010,79 

Auflösung  -11.272.351,70 

Zuführung  13.248.915,53 

SAP-Differenz  -0,05 

Stand 31.12.2016  147.033.249,00 

 
316 Rückstellungen werden in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruch-

nahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird, gebildet. Sie 
sind wirtschaftlich als Fremdkapital anzusehen. Im Gegensatz zu den übrigen Ver-
bindlichkeiten und den Schulden der passiven Rechnungsabgrenzung, die in ihrer 
Höhe und Fälligkeit feststehen, stellen Rückstellungen ungewisse Verpflichtungen 
dar. Sie sind der Höhe und/oder dem Zeitpunkt ihres Eintretens nach nicht be-
stimmt. 
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317 Für die Bilanzposition Rückstellungen, insbesondere die sonstigen Rückstellungen, 
werden die Prüfungsfeststellungen und -hinweise wie folgt zusammengefasst: 

 
318 Die Dokumentation der Rückstellungen hat sich nicht gravierend verbessert. 
 
319 Für eine Vielzahl von gebildeten Rückstellungen sind Grund und Höhe der gebilde-

ten Rückstellung nicht nachvollziehbar. Gleichwohl werden diese Rückstellungen 
weiter bewirtschaftet, eine Begründung für die Bildung der Rückstellung und deren 
Höhe liegt aber weiterhin nicht vor. 

 
320 Bei vielen Rückstellungen konnte im Haushaltsjahr 2016 keine Bewegung, also we-

der ein Verbrauch noch eine Auflösung, festgestellt werden. Dass die Rückstellung 
dem Grunde nach und noch in dieser Höhe gebraucht wird, wird durch eine Unter-
schrift des zuständigen Fachbereichsleiters unter eine „Saldenbestätigung“ doku-
mentiert, die grundsätzlich in den zur Prüfung zur Verfügung zu stellenden Unterla-
gen enthalten sein muss. Die Saldenbestätigungen einiger Fachbereiche wurden 
nachträglich und erst auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 

 
321 Die Dokumentation der Rückstellungen muss in weiten Teilen weiterhin nur 

als lückenhaft bezeichnet werden. Die Verwaltung hat mit dem nächsten Jah-
resabschluss letztmalig die Gelegenheit, eine vollständige Dokumentation für 
sämtliche Rückstellungen zu überreichen, in der auch der Grund und die Hö-
he der gebildeten Rückstellungen dargelegt werden, für deren Bildung bisher 
keine Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden.  

 
322 Es bestehen weiterhin Rückstellungen, deren Bildung unzulässig war, da der in der 

städtischen Vorschrift festgelegte Betrag von 500 TEUR für die Bildung einer sons-
tigen Rückstellung nicht erreicht worden war. Obwohl die Verwaltung auf die Unzu-
lässigkeit der Rückstellungsbildung hingewiesen wurde, werden diese Rückstellun-
gen weiter bewirtschaftet.  

 
323 Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, sofern das Risiko we-

sentlich ist. Der Wert der Wesentlichkeit ist in der VV Bewertung auf einen Be-
trag von 500 TEUR je Sachverhalt festgelegt. Rückstellungen, deren Bildung 
nach den eigenen Vorschriften nicht zulässig war, sind nicht weiter zu be-
wirtschaften und zum nächst möglichen Zeitpunkt aufzulösen.  

 
324 Bei den Rückstellungen wegen drohender Verpflichtungen aus anhängigen Ge-

richtsverfahren wurde erneut festgestellt, dass seitens der Verwaltung grundsätzlich 
nur eine Rückstellung in Höhe der eingeklagten Hauptforderung und der Prozess-
kosten gebildet wird und die eingeklagte Verzinsung der Hauptforderung nicht be-
rücksichtigt wird. Bei Rechtsstreitigkeiten mit hohen Streitwerten, wie z.B. mit dem 
Bund wegen des Kaufpreises Heide-Süd, und einer längeren Prozessdauer kann im 
Falle einer Verurteilung der Stadt allein die Zinslast eine erheblich zu zahlende 
Summe ausmachen.  

 
325 Es entspricht dem Vorsichtsprinzip, dass bei Gerichtsverfahren eingeklagte 

Verzinsungen der Hauptforderungen bei der Höhe der zu bildenden Rückstel-
lung zu berücksichtigen sind. Die im letzten Jahr aufgelaufenen Zinsen sind 
bei andauerndem Prozess jährlich der Rückstellung zuzuführen. 
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326 Ferner werden bei den Rückstellungen wegen drohender Verpflichtungen aus an-
hängigen Gerichtsverfahren die gegnerischen Ansprüche teilweise in der Prozess-
kostenrückstellung erfasst und teilweise in gesonderten Rückstellungen ausgewie-
sen. Auf Nachfrage konnte kein System dargelegt werden, wann der gegnerische 
Anspruch in der allgemeinen Prozesskostenrückstellung erfasst wird und wann eine 
gesonderte Rückstellung für den gegnerischen Anspruch gebildet worden ist.  

 
327 Es ist bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 ein nachvollziehbares 

System zur Erfassung der Rückstellungen für gegnerische Ansprüche zu 
entwickeln.  

 
328 Die Prüfung der Rückstellungen ergab weiterhin, dass teilweise zusätzlich zu den 

Rückstellungen für den gleichen Zweck überplanmäßige Aufwendungen/Auszah-
lungen bewilligt wurden, wenn nach Auffassung des bewirtschaftenden Fachbe-
reichs absehbar war, dass der zurückgestellte Betrag zur Begleichung der Forde-
rung nicht ausreichen würde. Geleistete Zahlungen wurden dann zuerst auf die be-
willigte überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gebucht und nur wenn diese nicht 
ausreichte, wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Dies führte teilweise 
dazu, dass die bewilligte überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung vollständig in 
Anspruch genommen wurde und die zu dem Zweck eigentlich gebildete Rückstel-
lung weiter bestehen blieb. Diese Vorgehensweise wird für unzulässig gehalten. 

 
329 Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dürfen gemäß § 105 KVG nur 

geleistet werden, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet 
ist. Hieraus folgt, dass außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen erst 
dann unabweisbar werden, wenn eine Deckung aus einer gebildeten Rück-
stellung nicht oder nicht mehr möglich ist. Folglich sind zu leistende Aufwen-
dungen / Zahlungen erst der Rückstellung zu entnehmen, bevor die Möglich-
keit einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung eröffnet wird.  

 
330 Erneut wurde festgestellt, dass unterjährig sowohl eine Rückstellungsbildung als 

auch ein überwiegender Verbrauch der neu gebildeten Rückstellung erfolgten. Der 
Sinn dieser Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar. Es erschließt sich nicht, wel-
chen Zweck die zum Jahresabschluss aus einem eventuellen Restbetrag noch be-
stehende Rückstellung erfolgen soll, wenn die Angelegenheit bereits erledigt ist. 

 
331 Rückstellungen dürfen nur gebildet werden und bestehen bleiben für am Jah-

resende noch weiter vorhandene ungewisse Verbindlichkeiten. Dies ist ent-
sprechend zu dokumentieren. Anderenfalls darf zum Jahresabschluss keine 
Rückstellung mehr gebucht werden. 
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Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen             1.614.648,00 

 
332 Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Stand 01.01.2016  1.830.281,00 

Verbrauch  0,00 

Auflösung  -251.268,00 

Zuführung  35.635,00 

Stand 31.12.2016  1.614.648,00 
Angaben in EUR 
 

333 Die Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden durch die Stadt 
Halle entsprechend den Regelungen nach § 35 Abs. 1 S. 4 KomHVO nur zu 50 % 
und nur für Beamte auf Zeit gebildet, soweit der Kommunale Versorgungsverband 
des Landes Sachsen-Anhalts auch nur 50 % der den Beamten zustehenden Ruhe-
gehaltsbezüge übernimmt. 

 
334 Im SK 28110000 (Rückstellungen für Verdienstzahlungen) wurden insgesamt zehn 

Buchungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.235.998,69 EUR als Sollstel-
lung verbucht. Hinter diesen Buchungen stehen Rückstellungen für die Altersteilzeit, 
laut Mitteilung des Ministeriums des Innern vom 28.08.2009. Die Berechnung er-
folgte über das zertifizierte Programm DECON HR. 
 

335 Gemäß einer Neuregelung des TVöD-V, Teil D.2 zur Übergangsversorgung für Be-
schäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst sind ab dem Jahr 2016 Rückstel-
lungen für diese Übergangsversorgung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) ge-
bildet wurden. 
 
 
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten        3.099.805,32 

 
336 Die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten haben sich wie folgt entwi-

ckelt: 
 

Stand 01.01.2016  3.140.774,82 

Verbrauch  -19.194,68 

Auflösung  -41.774,82 

Zuführung  20.000,00 

Stand 31.12.2016  3.099.805,32 
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337 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (z.B. Altablagerungen, von denen 

Belastungen für die Umwelt, insbesondere des Bodens oder des Wassers ausge-
hen) sind zu bilden, wenn sich eine konkrete Verpflichtung, z.B. aus Rechtsvor-
schriften oder aufgrund von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, ableitet. Als Rück-
stellung für die Sanierung von Altlasten sind die Gesamtkosten, bezogen auf den 
voraussichtlichen Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahme, anzusetzen.  

 
338 Der aufgeführte Verbrauch und die Zuführung betreffen denselben Sachverhalt und 

zwar, die Bunkeranlage in der Albert-Ebert-Straße. Hierzu ist im Jahresabschluss 
2016 ein Betrag in Höhe von 805,32 EUR ausgewiesen. Den Unterlagen ist zu ent-
nehmen, dass dieser Rückstellung im Berichtsjahr ein Betrag in Höhe von 
20.000,00 EUR zugeführt wurde und ein Betrag in Höhe von 19.194,68 EUR ver-
braucht wurde. Da Rückstellungen grundsätzlich nur zum Jahresende für ungewis-
se Verbindlichkeiten gebildet werden, sind unterjährig eine Zuführung und ein Ver-
brauch zu einer bis dahin nicht existierenden Rückstellung nicht möglich. Eine Er-
läuterung zum Grund der Rückstellungsbildung, und wofür die nicht verbrauchte 
Rückstellung in Höhe von 805,32 EUR dienen soll, fehlt. 

 
 Diese Rückstellung wird beanstandet. Die Rückstellung ist zum nächsten Jah-

resabschluss aufzulösen. 
 
339 Die Auflösung betrifft den Sachverhalt Holzstapel Kanena. Von dieser in der Eröff-

nungsbilanz gebildeten Rückstellung über 100 TEUR wurde im Jahr 2015 ein Be-
trag in Höhe von 58 TEUR verbraucht. Der verbliebene Restbetrag von 42 TEUR 
wurde zum Jahresabschluss aufgelöst.  

 
 Den Unterlagen ist keine Begründung zu entnehmen, aus welchen Gründen 

diese Rückstellung nicht mehr benötigt wird und daher aufgelöst werden 
konnte. 

 
340 Alle weiteren Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten haben sich gegenüber 

dem Vorjahr nicht verändert. Dies betrifft den Holzplatz (1.500 TEUR), den Brunnen 
Schafstädt (1.349 TEUR) und den Küttener Weg (250 TEUR).  

 
 Die Rückstellung Brunnen Schafstädt wird seit der Eröffnungsbilanz in unveränder-

ter Höhe ausgewiesen. Nach der Begründung zur Rückstellungsbildung bedarf die 
Strahlenquelle einer regelmäßigen Untersuchung.  

 
 Die Kosten hierfür dürften aus der Rückstellung zu entnehmen und als Ver-

brauch zu buchen sein. 
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Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung      2.813.899,95 

 
341 Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung haben sich wie folgt entwi-

ckelt: 
 

Stand 01.01.2016  4.621.942,14 

Verbrauch  -4.155.777,56 

Auflösung  -531.164,63 

Zuführung  2.878.900,00 

Stand 31.12.2016  2.813.899,95 

 * laut SAP: Verbrauch 4.686.942,19 EUR, Zuführung 2.878.900,00 EUR 
 

342 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind für im Haushaltsjahr unter-
lassene Instandhaltungsmaßnahmen zu bilden, die im Folgejahr nachzuholen sind. 
Die Instandhaltungsmaßnahme muss schon vor dem Bilanzstichtag notwendig ge-
wesen sein und unterlassen worden sein. Eine retrograde Bildung von Rückstellun-
gen für Instandhaltungsmaßnahmen, welche erst nach dem Bilanzstichtag begrün-
det werden, ist unzulässig. 

 
343 Beachtet werden muss hierbei, dass es sich vom Grunde her, um "unterlas-

sene Instandhaltungsaufwendungen" handelt. Im Folgejahr muss zwingend 
nachvollzogen werden, ob die Nachholung der Instandhaltung im Zeitraum 
von einem Jahr erfolgte. Ist dies nicht der Fall, muss geprüft werden, ob eine 
außerplanmäßige Abschreibung auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens vorgenommen werden muss, die im Falle einer späte-
ren Nachholung durch Wertaufholung korrigiert werden kann 
(§ 40 Abs. 3 KomHVO) oder ob eine Anpassung der tatsächlichen Nutzungs-
dauer, einschließlich der entsprechenden Anpassung der planmäßigen Ab-
schreibung, vorgenommen werden muss. 
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Sonstige Rückstellungen                                          139.504.895,73 

 
344 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Verdienstzahlungen für ATZ,  
Urlaubsansprüche aufgrund län-
gerfristiger Erkrankungen u.ä. 

1.596.868,44 2.621.029,55 

ungewisse Verbindlichkeiten im 
Rahmen des Finanzausgleichs 
 

2.660.789,77 2.565.222,02 

Drohende Verluste aus  
anhängigen Gerichtsverfahren  
Heide-Süd 

48.728.852,26 48.728.852,26 

Sonstige drohende Verluste aus 
anhängigen Gerichtsverfahren 6.500.162,44 7.181.413,75 

Drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften Verkehrsbe-
dienungsfinanzierungsvertrag 

17.345.912,74 25.217.783,61 

Drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften  
Altersdiskriminierung 

1.321.000,00 1.321.000,00 

Sonstige Verpflichtungen gegen-
über Dritten oder aufgrund von 
Rechtsvorschriften 

61.351.310,08 67.157.396,86 

Buchwerte 139.504.895,73 154.792.698,05 

 
345 Sie haben sich wie folgt entwickelt: 

 

Stand 01.01.2016  154.792.698,05 

Verbrauch  -15.154.038,55 

Auflösung  -10.448.144,30 

Zuführung  10.314.380,53 

Stand 31.12.2016  139.504.895,73 

 
346 Die Verdienstzahlungen für Altersteilzeit, Urlaubsansprüche aufgrund länger-

fristiger Erkrankungen u.ä. wurde für die Erfüllungsrückstände und die Aufsto-
ckungsbeträge für Arbeitnehmer und Beamte im Altersteilzeitverhältnis sowie für die 
aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts mögliche Abgel-
tung nicht genommenen Urlaubs im Falle der langfristigen Erkrankung oder des 
Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis gebildet. Die Berechnungen wurden vom 
FB Personal mit einer für diese Zwecke angeschafften Software vorgenommen. 
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347 Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus-
gleichs und von Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen dient der Absi-
cherung von möglichen Rückforderungen und Steuernacherhebungen.  

 
Die im vergangenen Jahr beanstandete Umwidmung nicht verbrauchter Rückstel-
lungen des BgA „Parkplatz Schimmelstraße“ für den BgA „Marktwesen“ wurde zu-
rückgenommen und ertragswirksam ausgebucht. 
 
Die Stadt führt der Rückstellung für Umsatzsteuern BgA 110.580,74 EUR mit-
tels einer Umbuchung aus dem Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten 
(37912200) zu. Die Stadt konnte auch im Rahmen der Prüfung keine schlüssi-
ge Begründung vorlegen, wie nach den gesetzlichen Regelungen und der 
städtischen VV 05/2014 aus einer Zahlungsverpflichtung (Verbindlichkeit) eine 
ungewisse Verbindlichkeit (Rückstellung) wurde. Zudem ist es der Stadt nicht 
möglich gewesen, die umgebuchte Summe nach Sachverhalten aufgeschlüs-
selt zu belegen. Weder dem Grunde, noch der Höhe nach kann die Zuführung 
zur Rückstellung nachvollzogen werden. Die mit diesem Vorgang gebuchte 
Rückstellung ist zum nächsten Jahresabschluss aufzulösen. 
 
Darüber hinaus wird auf die zeitnahe und konsequente Aufarbeitung der noch 
nicht abgeschlossenen Steuerjahre hingewiesen und erwartet, die gebildeten 
Rückstellungen nach ihrer Entstehung aufzuarbeiten. 

 
348 In den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Ge-

richtsverfahren wird als wesentliche Einzelposition der Sachverhalt Klageverfahren 
Bund wegen Heide-Süd ausgewiesen. Die Rückstellung wurde einst gebildet, um im 
Falle einer Prozessniederlage den vom Bund geltend gemachten Kaufpreisan-
spruch für das ehemalige Garnisonsgelände nebst Zinsen und Schadensersatz so-
wie Prozesskosten begleichen zu können. Zu dieser Rückstellung ist die Klage-
schrift und die Übersicht zur Einstellung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz überge-
ben worden. Die Rückstellung ist gegenüber der Eröffnungsbilanz und den nachfol-
genden Jahresabschlüssen unverändert. Eine Saldenbestätigung des zuständigen 
Fachbereichs oder weitere Unterlagen wurden nicht übergeben. Zum Zeitpunkt der 
Rückstellungsbildung wurden nur die bis zur Klagerhebung aufgelaufenen Zinsen in 
Form eines Risikozuschlags berücksichtigt. Bei dem seit Ende des Jahres 2011 lau-
fenden Prozess sind im Falle einer Verurteilung erhebliche Zinslasten für die Stadt 
zu erwarten, die durch die Rückstellung nicht gedeckt wären.  

 
 Die im Falle einer Verurteilung anfallenden Zinsen sollten der Rückstellung 

regelmäßig zugeführt werden. 
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349 Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-

verfahren enthalten weiter die Prozessrisiken des FB Recht. Im Jahr 2016 wurden 
Verbräuche in Höhe von 119.648,25 EUR und Auflösungen in Höhe von 
1.880.904,54 EUR gebucht. Zuführungen zu dieser Position erfolgten in Höhe von 
1.851.624,63 EUR. Die Gesamtsumme der Rückstellungen des Rechtsamtes für 
Prozessrisiken ermäßigt sich somit von 5.240.231,57 EUR auf insgesamt 
5.091.303,41 EUR. Hierin sind Rückstellungen in Höhe von 2.865.846,51 EUR für 
gegnerische Ansprüche enthalten.  

 
 Bei den Rückstellungen für gegnerische Ansprüche waren in einem Fall Ansprüche 

berücksichtigt worden, die zwar im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit standen, 
jedoch nicht Gegenstand des Klageverfahrens waren.  

 
 Gegenstand der Rückstellungen für gegnerische Ansprüche in den Prozess-

kosten dürfen nur Ansprüche sein, die direkt Gegenstand des Klageverfah-
rens sind. Ferner konnte festgestellt werden, dass im Klageverfahren bean-
tragte Verzinsungen der Hauptforderungen bei der Rückstellungsbildung 
überwiegend nicht berücksichtigt wurden. 

 
 Den übergebenen Buchungslisten ist zu entnehmen, dass teilweise neben den rei-

nen Prozesskosten auch die Rückstellungen für die gegnerischen Ansprüche dieser 
Position zugeführt wurden und diese nunmehr gesondert ausgewiesen werden. Für 
diese Positionen waren teilweise keine Unterlagen zur Verfügung gestellt worden, 
aus denen sich der Grund und die Höhe der Rückstellung für den gegnerischen An-
spruch ergab. Unabhängig davon wird die gesonderte Darstellung von reinen Pro-
zesskosten einerseits und gegnerischen Hauptforderungen andererseits begrüßt. 
Allerdings konnte kein System dargelegt werden, wonach nachvollzogen werden 
konnte, wann der gegnerische Anspruch in der allgemeinen Prozesskostenrückstel-
lung erfasst wurde und wann eine gesonderte Rückstellung für den gegnerischen 
Anspruch gebildet wurde, wie dies in der Vergangenheit zuletzt im Jahres-
abschluss 2015 z.B. für die KIage des Landes zur Finanzierung der Moritzburg er-
folgt war. 

 
 Es ist bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 ein nachvollziehbares 

System zur Erfassung der Rückstellungen für gegnerische Ansprüche zu 
entwickeln. 

 
350 In den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

und laufenden Verfahren ist als wesentliche Einzelposition der Sachverhalt Ver-
kehrsbedienungsfinanzierungsvertrag erfasst, um die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf die Stadt Halle zukommenden finanziellen Belastungen aus dem bis 2017 gel-
tenden Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrag abzubilden. 
 

 Die Stadtwerke Halle GmbH, die ausweislich der Beschlussvorlage zum Verkehrs-
bedienungsfinanzierungsvertrag bis zum Jahr 2017 im steuerlichen Querverbund 
den Finanzbedarf der Halleschen Verkehrs-AG ausgleichen wollte, hat mitgeteilt, 
dass nach augenblicklicher Unternehmensplanung die Stadt damit rechnen muss, 
bis 2017 Eigenmittel in Höhe von 46.435.072,59 EUR zur Abdeckung des Finanz-
bedarfs der Halleschen Verkehrs-AG aus dem Verkehrsbedienungsfinanzierungs-
vertrag zur Verfügung zu stellen. 
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 Im Jahr 2016 erfolgte ein Verbrauch in Höhe von 6.218.315,03 EUR und eine Auf-
lösung in Höhe von 1.653.555,84 EUR, sodass sich die Rückstellung auf 
17.345.912,74 EUR vermindert. Anhand der übergebenen Umbuchungs- und Ver-
rechnungsanordnung kann die Entwicklung der Rückstellung im Bereich des Ver-
brauches und der Auflösung rechnerisch nachvollzogen werden. Die Auflösung der 
Rückstellung in Höhe von 1.635.555,84 EUR erfolgte, damit eine Deckung für eine 
vom Stadtrat am 22.06.2016 beschlossene außerplanmäßige Aufwendung/Aus-
zahlung vorhanden war. Die Ratsvorlage gibt zur Begründung an, dass aufgrund 
eines verringerten Risikos ein Teil der Rückstellung aufgelöst werden kann, da das 
für das Jahr 2016 einkalkulierte Risiko nicht in voller Höhe eingetreten ist. 

 
 Unterlagen darüber, dass das Risiko genau in dieser Höhe nicht eingetreten 

ist, liegen nicht vor. Die Vorgehensweise der Verwaltung wird als bedenklich 
eingeschätzt.  

 
351 In den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

und laufenden Verfahren ist als wesentlicher weiterer Einzelposten der Sachver-
halt Ruhende schwebende Verfahren zur Altersdiskriminierung ausgewiesen. Diese 
Rückstellung wurde einst zum Jahresabschluss 2013 für die Widersprüche gegen 
die altersdiskriminierende Bezahlung neu gebildet. Widersprüche gegen die alters-
diskriminierende Besoldung richteten sich gegen die Bezahlung nach Altersstufen, 
welche einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung darstellte, wes-
halb die Betroffenen Anspruch auf Zahlung der Differenz bis zur höchsten Altersstu-
fe geltend gemacht hatten. Außer einer Buchungsliste wurden damals keine Unter-
lagen zur Prüfung übergeben, so dass Grund und Höhe der Rückstellung daher 
nicht überprüft werden konnten. Nach dem vorgelegten Jahresabschluss 2016 er-
folgten keine Buchungen, sodass die Rückstellung in unveränderter Höhe ausge-
wiesen wird. Ohne weitere Unterlagen ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Grün-
den diese Rückstellung weiterhin benötigt wird. Die Verwaltung teilte bereits im 
Rahmen der Prüfung vorangegangener Jahresabschlüsse mit, dass mit der Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofes die Widersprüche durch den FB Perso-
nal im Jahr 2015 zurückgewiesen wurden, sodass mit einer Auflösung der Rückstel-
lung zu rechnen ist. Eine Auflösung, wie angekündigt, erfolgte bislang nicht. 
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352 Unter der Position Sonstige Rückstellungen sind sonstige Verpflichtungen ge-

genüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften enthalten, welche sich 
wie folgt zusammensetzen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Drohende Inanspruchnahme als 
Träger des MMZ 24.064.702,66 24.064.702,66 

Zahlungsverpflichtung MFAG 13.800.000,00 13.800.000,00 

Zuschüsse freie Träger 5.536.747,93 1.922.804,15 

Drohende Inanspruchnahme als 
Träger der TOO (Rückkehrrecht 
und Abfindungen) 

4.535.247,04 6.012.820,28 

Stadtbahnprogramm 3.155.212,00 3.155.212,00 

HzE Kostenzusicherung 2.372.467,13 2.299.440,00 

Zinszahlung Städtebau- 
förderung 1.694.673,13 4.489.317,33 

Stadtsanierung / Stadtumbau 976.044,84 5.572.625,61 

Rückzahlung Fördermittel 
Quartiersgarage  818.800,00 818.800,00 

Übrige sonstige Verpflichtungen  4.397.415,35 5.021.674,83 

Buchwerte 61.351.310,08 67.157.396,86 

 
353 Die Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme als Träger des MMZ wird seit 

der Eröffnungsbilanz unverändert in Höhe von 24,1 Mio. EUR ausgewiesen. Außer 
einer Saldenbestätigung des zuständigen Fachbereichs wurden keine weiteren Un-
terlagen zur Verfügung gestellt. 

  
354 Die Zahlungsverpflichtung MFAG steht unverändert in Höhe von 13,8 Mio. EUR. 

Diese Rückstellung wird unverändert seit der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Sie 
dient der Deckung des Rückzahlungsrisikos für die vom Land Sachsen-Anhalt für 
die Stadt Halle an die MFAG geleistete Einlage. Die Rückzahlungsverpflichtung tritt 
ein, wenn die an das Land aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbege-
biet an der A 14 abzuführenden Erlöse zur Abgeltung des Rückzahlungsbetrages 
nicht ausreichen sollten.  
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355 Die Rückstellung für Zuschüsse freie Träger wurde zum Jahresabschluss 2013 in 

Höhe von 1.252.872,20 EUR gebildet. Aus einem in den Unterlagen vorhandenen 
Vermerk sollte die Rückstellung der Abdeckung des Risikos aus den ab dem Jahr 
2013 begonnenen Verwendungsnachweisprüfungen ab 2011 abdecken. Anhand 
der damals zur Verfügung gestellten Unterlagen konnte weder der Grund noch die 
Höhe der gebildeten Rückstellung nachvollzogen werden.  

 
 Aus den mit dem Jahresabschluss 2016 zur Verfügung gestellten Unterlagen ist zu 

entnehmen, dass die Rückstellung das Risiko aus mindestens zwei unterschiedli-
chen Sachverhalten abdecken soll. Zum einen soll das PSP-Element 1.36101, 
SK 54580000 (Erstattung an übrige Bereiche), zum anderen das PSP-Element 
1.36501, SK 53182100 (Zuschüsse an freie Träger Kita) mit dieser Rückstellung 
bewirtschaftet werden. Im Jahre 2016 erfolgte ein Verbrauch in Höhe von 
687.785,10 EUR. Außer den Auszahlungsanordnungen sind überwiegend keine 
zahlungsbegründenden Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Eine Aussage 
zur Richtigkeit kann daher nicht gemacht werden. Den Unterlagen kann jedoch ent-
nommen werden, dass sowohl Nachzahlungen aus der Verwendungsnachweisprü-
fung 2014 als auch ausstehende Erstattungen 2015 als auch Restzahlungen für das 
letzte Quartal 2015 gegen diese Rückstellung gebucht wurden. Eine eindeutige 
Festlegung, welches Risiko mit dieser Rückstellung abgedeckt werden soll, ist da-
her nicht erkennbar. Auffällig ist, dass im Jahre 2016 keine Auflösung gebucht wur-
de. Es kann nicht nachvollzogen werden, dass keine Verwendungsnachweisprüfung 
für das Jahr 2014 ergeben hat, dass keine Nachzahlung an einen Träger zu leisten 
ist. In diesem Fall wäre die für diesen Träger für die Verwendungsnachweisprüfung 
2014 gebildete Rückstellung aufzulösen gewesen. Zum Jahresende 2016 erfolgte 
eine Zuführung zu dieser Rückstellung in Höhe von 4.301.728,88 EUR. Ein Betrag 
von 301.728,88 EUR wurde dieser Rückstellung für noch offene Erstattungen für 
KJHG-Ermäßigungen zugeführt. Die Höhe kann anhand einer trägerbezogenen 
Aufstellung nachvollzogen werden. Weitere 4,0 Mio. EUR wurden der Rückstellung 
für Zuschüsse freie Träger Kita zugeführt. Hierin sind je 400.000,00 EUR für Zah-
lungen aus Verwendungsnachweisprüfungen 2014 und 2015 enthalten. Der Betrag 
von 400.000 EUR für Verwendungsnachweisprüfungen 2014 kann nicht anerkannt 
werden, da dies bereits in der Bildung der Rückstellung zum Jahresende 2015 er-
folgt war. Ferner sind in dem zugeführten Betrag 2.200.000,00 EUR für Instandhal-
tungsmaßnahmen enthalten. Hierbei handelt es sich um einen neuen Rückstel-
lungsgrund, der die Bildung einer eigenen Rückstellung für diesen Zweck erfordert 
hätte. Weiter kann die Höhe nicht nachvollzogen werden. Zur Begründung dieses 
Teilbetrages wird pauschal ausgeführt, dass es sich um bereits bewilligte aber noch 
nicht abgerechnete Instandsetzungsmaßnahmen handelt. Weitere Unterlagen, ins-
besondere Bewilligungsbescheide, wurden trotz Nachfrage nicht zur Verfügung ge-
stellt.  

 
 Ein weiterer Betrag von 1.000.000,00 EUR ist für die Durchführung von Brand-

schutzsicherungsmaßnahmen der Rückstellung zugeführt worden. Begründet wird 
dies damit, dass die Mittel zwar zur Verfügung standen, aber infolge des Antrags-
verfahrens im Jahre 2016 nicht mehr ausgereicht werden konnten. Diese Begrün-
dung deckt die Bildung der Rückstellung nicht. Rückstellungen werden für ungewis-
se Verbindlichkeiten begründet, durch die evtl. erfolgte Beantragung ohne nachfol-
gende Bewilligung wird noch keine ungewisse Verbindlichkeit begründet. Aus den 
nachgereichten Unterlagen (Informationsvorlage für den Jugendhilfeausschuss am 
22.08.2017) ergibt sich vielmehr, dass im Jahre 2016 weder das Antragsverfahren, 
noch das Bewilligungsverfahren begonnen wurden. Um das Geld weiterhin für die  
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 Beantragung und Bewilligung von Maßnahmen des Brandschutzes zur Verfügung 
zu haben, hätte es einer Mittelübertragung bedurft. Es entsteht der Eindruck, dass 
die zum Jahresende 2016 im zuständigen Fachbereich noch nicht verbrauchten Mit-
tel für das Folgejahr irgendwie gesichert werden sollten und dazu das Instrument 
der Rückstellungsbildung bemüht wurde. 

 
 Da diese Rückstellung völlig unterschiedlichen Zwecken dient und die Be-

wirtschaftung in der dargelegten Form nicht nachvollzogen werden kann, 
wird erwartet, dass die Rückstellung zum nächsten Jahresabschluss aufge-
löst wird und gegebenenfalls neue Rückstellungen für die unterschiedlichen 
Risiken gebildet werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorlie-
gen. 

 
356 Die Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme als Träger der TOO GmbH 

umfasst zwei Teilaspekte:  
 
 Zum einen ist hierunter eine Rückstellung für ein Rückkehrrecht bilanziert. Dieses 

wurde im Jahresabschluss 2012 erstmalig in Höhe von 6.270.300 EUR ausgewie-
sen. Dieses soll das Risiko der Stadt abdecken, das entsteht, wenn infolge einer In-
solvenz der TOO die dort seit Übergang ununterbrochen Beschäftigten zur Stadt 
zurückkehren und infolge des vereinbarten rückwirkenden Wegfalls der Haustarif-
verträge Differenzansprüche gegenüber der Stadt geltend machen können. Bereits 
der im Jahre 2015 gebuchte Verbrauch dieser Rückstellung in Höhe von 
5.000.000,00 EUR, der als Liquiditätsausgleich an die TOO gezahlt wurde, war 
zweckwidrig und damit unzulässig.  

 
 Gleichwohl wurde durch die Verwaltung im Jahre 2016 erneut ein Verbrauch 

in Höhe von 1.270.000,00 EUR gebucht, der ausweislich der übergebenen Un-
terlagen als Zuschuss an verbundene Unternehmen verbucht wurde. Zum 
Jahresabschluss 2016 weist diese Rückstellung noch einen Bestand in Höhe 
von 300,00 EUR aus. Sie ist damit nahezu aufgebraucht und steht für den ur-
sprünglichen Zweck nicht mehr zur Verfügung. Nicht nachvollziehbar ist, in-
wieweit der Verbrauch vom Zweck der gebildeten Rückstellung gedeckt sein 
soll.  

 
 Zum anderen sind die vom Land Sachsen-Anhalt vertraglich zugesicherten Mittel für 

Abfindungszahlungen an im Rahmen der Strukturanpassung ausscheidende Be-
schäftigte bilanziert. Das Land beteiligt sich an diesen Kosten mit 50 %, höchstens 
jedoch mit 5.092.900,00 EUR. Nicht nachvollziehbar ist, weshalb nur der Landesan-
teil und nicht der städtische Anteil an den Abfindungszahlungen in die Rückstellung 
eingestellt wurde. Im Jahre 2016 erfolgte ein Verbrauch in Höhe von 
207.573,24 EUR. Dieser kann anhand der beigefügten Unterlagen teilweise nach-
vollzogen werden. Teilweise liegen nur die Zahlungsanforderungen der TOO vor, 
nicht aber die zugrundeliegenden Abfindungsvereinbarungen zwischen der 
TOO und den Mitarbeitern. Diese wurden erst auf Anfrage zur Verfügung gestellt.  

 
357 Die Rückstellung für das Stadtbahnprogramm wurde zum Jahresabschluss 2014 in 

Höhe von 1.800.100,00 EUR neu gebildet und wies zum Jahresabschluss 2015 ei-
nen Bestand von 3.155.212,00 EUR aus. Grund und Höhe konnte den bisher über-
gebenen Unterlagen nicht nachvollziehbar entnommen werden. Im Jahresabschluss 
2016 wird diese Position in unveränderter Höhe ausgewiesen. Eine entsprechende 
Saldenbestätigung des zuständigen Fachbereichs liegt zwar vor, jedoch kann die 
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 Rückstellung weiterhin weder dem Grunde nach noch der Höhe nach anerkannt 
werden. 

 
358 Die Rückstellung HzE Kostenzusicherung war zum Jahresabschluss 2015 in Höhe 

von 2.299.440,00 EUR ausgewiesen. Im Berichtsjahr erfolgte ein Verbrauch in vol-
ler Höhe. Als Nachweis wurden zwei Umbuchungsanordnungen vorgelegt 
(2.051.312,00 EUR und 248.128,00 EUR). Die in den Umbuchungsanordnungen 
ausgewiesenen Summen werden durch Zahllisten bestätigt. Der Verbrauch kann 
damit rechnerisch nachvollzogen werden. Der Rückstellung wurde insgesamt ein 
Betrag von 2.372.467,13 EUR zugeführt. Zum einen wird dies damit begründet, 
dass erbrachte Leistungen in diesem Bereich grundsätzlich erst nachträglich erstat-
tet werden und daher für die Monate November und Dezember 2016 Zahlungen nur 
anteilig enthalten und Restzahlungen erst 2017 zu leisten sind (1.128.168,79 EUR). 
Die Höhe dieser Restzahlungen wird auf Basis der letzten Jahre geschätzt. Zum 
anderen wird die weitere Zuführung damit begründet, dass mittlerweile ein Ergebnis 
der Abrechnungen für Kostenerstattungen für die Jahre 2014 bis 2016 vorliegt 
(1.244.298,34 EUR). Wie diese Summe ermittelt worden ist, war den beigefügten 
Unterlagen nicht zu entnehmen. Die Bildung dieser Rückstellung kann damit dem 
Grunde nach nachvollzogen werden. Die Höhe der Zuführung bleibt allerdings nicht 
nachvollziehbar.  

 
359 Die Rückstellung für die Zinszahlung Städtebauförderung konnte nur teilweise 

nachvollzogen werden. Im Jahr 2016 wurden 198.014,14 EUR verbraucht und 
3.182.360,22 EUR ertragswirksam aufgelöst. Der Rückstellung zugeführt wurden 
556.300,00 EUR, so dass die Rückstellung noch in Höhe von 1.694.673,13 EUR 
ausgewiesen wird. Unterlagen zum gebuchten Verbrauch im Jahre 2016 liegen voll-
ständig vor. Für jeden Einzelfall sind in den Unterlagen jeweils die Umbuchungs- 
und Verrechnungsanordnungen, Auszahlungsanordnungen und Zinsbescheide ent-
halten. Für die zum Jahresabschluss 2016 vorgenommene Auflösung der Rückstel-
lung in Höhe von 3.182.360,22 EUR liegen außer den entsprechenden Umbu-
chungsanordnungen keine weiteren Unterlagen vor. Zur Zuführung in Höhe von 
556.300,00 EUR liegen außer einer tabellarischen Aufstellung keine weiteren Unter-
lagen vor. 

 
360 Die Rückstellung für Stadtsanierung und Stadtumbau weist im Berichtsjahr Ver-

bräuche in Höhe von 1.891.478,45 EUR und eine Auflösung in Höhe von 
2.874.751,86 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuführung 2016 ergab sich zum 
Jahresabschluss 2016 ein Bestand in Höhe von 976.044,84 EUR. Für die gebuch-
ten Verbräuche liegen die begründenden Unterlagen vor. Nicht nachvollziehbar sind 
jedoch die gebuchten Auflösungen. Hierzu liegen nur teilweise begründende Unter-
lagen vor. Demnach sind durch den FB Finanzen teilweise Rückstellungen aufge-
löst worden, um in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit einzubuchen. Diese Vorge-
hensweise ist ohne nähere Begründung nicht nachvollziehbar. Die Auflösung einer 
Rückstellung kommt nur in Betracht, wenn eine Zahlung aus der Rückstellung si-
cher nicht mehr zu erwarten ist. Im Jahr 2016 wurde eine Zuführung zu dieser 
Rückstellung in Höhe von 169.649,54 EUR gebucht. Begründet wird dies damit, 
dass erst Ende 2016 die Fördermittel vom Fördermittelgeber abgerufen wurden und 
eine vertragliche Bindung der Fördermittel im Jahr 2016 nicht mehr erreicht werden 
konnte. Dies ist nicht ausreichend, um die Bildung einer Rückstellung zu rechtferti-
gen.  

 
361 Die Rückstellung für die Rückzahlung von Fördermitteln Quartiersgarage wurde 

zum Jahresabschluss 2014 in Höhe von 818.800,00 EUR gebildet und soll das Risi- 
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 ko der Rückzahlung von Fördermitteln abbilden, nachdem die Quartiersgarage in 
der Franz-Andres-Straße nicht mehr bestimmungsgemäß betrieben wird. Diese 
Rückstellung wird seit ihrer Bildung in unveränderter Höhe ausgewiesen. Eine ent-
sprechende Saldenbestätigung des zuständigen Fachbereichs liegt vor. 

 
362 In den übrigen sonstigen Verpflichtungen ist eine Vielzahl von weiteren Risiken be-

rücksichtigt worden, wie z. B. für die Rückzahlung von Fördermitteln, drohende 
Kaufpreis- und Mietzinsauszahlungen aus noch nicht endgültig geklärten Eigen-
tumsverhältnissen, das Heimfallrisiko für die Eissporthalle, Schülerzeitkarten usw.  

 
 Deren Ausweise haben sich gegenüber zurückliegender Jahresabschlüsse im 

Wesentlichen nicht verändert und/oder die in der Bewertungsrichtlinie festge-
legte Wesentlichkeitsgrenze von 500 TEUR für die Bildung sonstiger Rück-
stellungen nach § 35 Abs. 1 Ziff. 6 KomHVO ist nicht erreicht worden. Nach-
weise und Bestätigungen, dass die Gründe für die Bildung der Rückstellun-
gen weiterhin vorhanden sind, waren häufig nicht verfügbar. Gleichwohl wur-
den die Rückstellungen im Jahre 2016 weiter bewirtschaftet.  
 
 
VERBINDLICHKEITEN                                               527.360.685,82 

 
363 Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit 

340.000.000,00 310.000.000,00 

Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen  

123.798.370,62 137.869.617,10 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 
die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen 

37.595.216,67 39.915.967,27 

Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 9.681.961,56 -427.984,85 

Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 5.584.406,96 1.130.448,01 

Sonstige Verbindlichkeiten 10.700.730,01 9.001.117,79 

Buchwerte 527.360.685,82 497.489.165,32 

 
364 Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Stadt Halle gegenüber Dritten, 

welche zum Bilanzstichtag dem Grunde nach, der Höhe nach und ihrer Fälligkeit 
nach feststehen. Zu den Verbindlichkeiten gehören Anleihen, Rückzahlungsver-
pflichtungen aus der Aufnahme von Krediten, erhaltene Anzahlungen von Dritten 
sowie Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen und Transferleis- 
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 tungen. Verbindlichkeiten sind einzeln zu erfassen und mit ihrem Rückzahlungsbe-
trag zu passivieren. Der Rückzahlungsbetrag stellt auch dann den zu passivieren-
den Wertansatz dar, wenn die Stadt Halle als Schuldnerin nicht den vollen Rück-
zahlungsbetrag erhalten hat. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsab-
grenzungsposten auszuweisen. Aus Vorsichtgründen ist das Höchstwertprinzip an-
zuwenden. 

 
365 Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-

fördermaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

bei Kreditinstituten  70.687.579,29 75.631.215,35 

bei Kreditinstituten (Stark I / Kon-
junkturpaket II)  2.322.525,16 2.922.470,77 

bei Kreditinstituten (Stark II)  50.293.388,99 58.791.943,36 

bei Kreditinstituten (Stark III) 494.877,18 523.987,62 

Buchwerte 123.798.370,62 137.869.617,10 

 
366 Die Verbindlichkeiten stellen Verpflichtungen gegenüber Dritten aus der Aufnahme 

von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Sie wer-
den mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.  
 

367 Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Investitionskredit vollständig getilgt und zwei In-
vestitionskredite umgeschuldet. Insgesamt werden zum Stichtag 31.12.2016 noch 
54 Verträge bedient. Die Kreditermächtigungen der Haushaltssatzung in Höhe von 
2.920.600 EUR wurden nicht ausgeschöpft. 

 
368 Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähig-

keit setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit 

340.000.000,00 310.000.000,00 

Buchwerte 340.000.000,00 310.000.000,00 

 
369 Unter den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 

waren die zur Liquiditätssicherung abgeschlossenen Kassenkredite zu bilanzieren. 
Gemäß § 110 Abs.1 KVG LSA kann eine Gemeinde zur rechtzeitigen Auszahlung 
Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag in An-
spruch nehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. In der 
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 Haushaltssatzung für das Jahr 2016 war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 
360 Mio. EUR festgesetzt worden. Das Landesverwaltungsamt genehmigte diesen 
Höchstbetrag der Liquiditätskredite. Der Höchstbetrag ist im gesamten Haushalts-
jahr 2016 nicht überschritten worden. Die Entwicklung über das Jahr zeigte aller-
dings, dass im Zeitraum vom 28.07.2016 bis zum 26.10.2016 der Höchstbetrag in 
Anspruch genommen werden musste.  

 
 In den Jahresabschluss ist zukünftig eine Aussage zum Umfang der Inan-

spruchnahme und auch zum tatsächlichen Höchststand im abgelaufenen 
Haushaltsjahr aufzunehmen. 

 
370 Zum Stichtag 31.12.2016 bestanden neben einem Vertrag zur Kreditgewährung zur 

Liquiditätssicherung bei der Saalesparkasse noch mit anderen Kreditinstituten wei-
tere 13 Kreditverträge zur Liquiditätssicherung. 

 
371 Die Prozesse im Bereich Liquiditätskredite basieren weiterhin auf einer inter-

nen Festlegung vom 11.02.2009. Die darin getroffenen Festlegungen decken 
nicht alle Prozesse des Liquiditätskreditgeschäftes ab, zudem werden die or-
ganisatorischen Veränderungen innerhalb des FB Finanzen aus dem Jahre 
2014 nicht abgebildet und es sind keine abschließenden Festlegungen zur 
Vertretung der Stadt im Außenverhältnis geregelt. Vor dem Hintergrund eines 
Haushaltsvolumens von ca. 700 Mio. EUR im Jahr 2016 sind verbindliche 
Festlegungen für das Innen- und Außenverhältnis zu treffen, zu dokumentie-
ren und Kontrollmechanismen zu installieren. Diese sind für ein funktionie-
rendes IKS zwingend erforderlich. Auf die Stellungnahme der Stadt zum Prü-
fungsbericht 2015 (zu Tz. 244) wird verwiesen. 

 
372 Personelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung zu verfügungsbe-

rechtigten Personen sind nicht umgehend an Geschäftsbanken übermittelt 
worden. So waren bei einer Bank ehemalige städtische Mitarbeiter zum Stich-
tag 31.12.2016 als verfügungsberechtigt gegenüber der Bank hinterlegt. Ange-
forderte Unterlagen zu den Verfügungsberechtigungen wurden uns nicht zu 
Verfügung gestellt. Eine umfassende Inaugenscheinnahme war damit nicht 
möglich. Die bei den Banken hinterlegten Verfügungsberechtigungen sind re-
gelmäßig und zeitnah zu aktualisieren.  

 
373 Die Prüfung der Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag wies in einem 

Fall falsche Adressdaten aus. Außerdem waren nicht alle Geschäftsbeziehun-
gen abgebildet. Eine abschließende Aufklärung durch die Stadt erfolgte im 
Rahmen der Prüfung nicht. Bankdokumente sind unverzüglich und umfäng-
lich auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und gegebenenfalls korrigie-
ren zu lassen. 
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374 Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen, setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

PPP 36.918.713,47 39.104.163,47 

Energiecontracting  676.503,20 811.803,80 

Buchwerte 37.595.216,67 39.915.967,27 

 
375 Die Grundlage der ausgewiesenen Verbindlichkeiten basiert auf dem Stadtratsbe-

schluss vom 22.11.2006 (Vorlage IV/2006/06083). Am 15.12.2006 wurde mit der 
Projektgesellschaft „PPP Schulen Halle GmbH“ ein PPP-Vertrag über 8 Objekte 
geschlossen.  
 

376 Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Zentrales GebäudeManagement 
zum 01.01.2014 waren auch rechtliche Verpflichtungen in der städtischen Vermö-
gensrechnung auszuweisen. In Höhe von 676.503,20 EUR wird ein kreditähnliches 
Geschäft zum Energiecontracting ausgewiesen.  

 
 Eine Untersetzung der betreffenden Anlagen wurde nunmehr wiederholt nicht 

erbracht. Dieses Geschäft fußt auf einen Vertrag vom 29.09.2010. Das städti-
sche Anlagevermögen wird mittels einer Tabelle (Anlagennummer, Aktivie-
rung und aktuellem Buchwert) nachgewiesen. Eine Prüfung war nicht mög-
lich, da beide nachweiserbringenden Unterlagen nicht deckungsgleich sind. 
Ein Abgleich der Objekte als auch der Summen ist nicht möglich. Es ist im 
Rahmen des Jahresabschlusses 2017 durch die Stadt sicherzustellen, den 
Ausweis dem Grunde und der Höhe nach objektbezogen zu unterlegen. 

 
 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zu-

sammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Buchwerte 9.681.961,56 -427.984,85 

 
377 Es handelt sich um Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass die Stadt Halle 

Lieferungen und Leistungen erhalten hat, ohne die Gegenleistung (Zahlung) er-
bracht zu haben. Als Verbindlichkeit ist der volle Rechnungsbetrag einschließlich 
Umsatzsteuer auszuweisen. 

 
378 Das SK 35110006 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) enthält wei-

terhin eine Differenz aus der Übernahme des EB ZGM, hierbei handelt es sich um 
eine Ratenzahlung für ein Fahrzeug, welches bei Überführung des EB ZGM zur 
Stadt übernommen wurde. Eine Kontenklärung ist im Rahmen des Jahresabschluss 
2016 wiederholt nicht erfolgt. Im SK 35110003 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen) wurden die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen geprüft und 
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 zu einem Vorort-Termin eingesehen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei ei-
nigen Unterlagen um Sachverhalte handelt, welche die Tatbestandsmerkmale einer 
Verbindlichkeit nicht erfüllen. Eine Kontrolle der Werthaltigkeit ist seitens des FB Fi-
nanzen gegeben und eine ordnungsmäßige Bearbeitung ist durch die zuständige 
Mitarbeiterin gewährleistet.  

 
 Die Fachbereiche, die für die Anmeldung der Verbindlichkeitsbuchungen zu-

ständig sind, sollen zukünftig das Schreiben zum Jahresabschluss berück-
sichtigen. Die buchungsbegründenden Unterlagen sind dem FB Finanzen zu-
zuleiten.  

 
Auf eine Verbesserung der Ablauforganisation und Prozessoptimierung wird 
hingewiesen. 

 
379 Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Buchwerte 5.584.406,96 1.130.448,01 

 
380 Transferleistungen sind Geldleistungen an den öffentlichen oder den privaten Be-

reich auf Grund von Rechtsnormen, Ratsbeschlüssen oder Verwaltungsentschei-
dungen. Für den Erhalt einer Transferleistung muss keine Gegenleistung erbracht 
werden.  
 

381 Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind gegenüber dem 31.12.2015 um 
4.453.958,95 EUR gestiegen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Leistungen 
der Jugendhilfe innerhalb (vollstationäre Unterbringung, z.B. Wohnheime) und au-
ßerhalb von Einrichtungen (ambulante Hilfe, z.B. Tagesstätten). 

 
382 Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Buchwerte 10.700.730,01 9.001.117,79 

 
383 Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Aufwendungen, welche in das abge-

schlossene Haushaltsjahr gehören, aber erst im folgenden Haushaltsjahr zu Aus-
zahlungen führen, ausgewiesen (z. B. Verbindlichkeiten aus Steuerverpflichtungen, 
erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern). 
 

384 Im Rahmen der Prüfungsnachverfolgung des Jahres 2015 wurde festgestellt, 
dass die Umsatzsteuerjahreserklärung, also der Abschluss der Umsatzsteuer- 
und Vorsteuerkonten, über das SK 37912200 (Verbindlichkeiten aus Umsatz-
steuerzahllast) gebucht wird. Der Landeskontenrahmen hält jedoch Konten 
für Forderungen aus Vorsteuererstattung und Verbindlichkeiten aus Umsatz-
steuerzahllast vor. Gemäß den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
ist ein Saldierungsverbot von Forderungen und Verbindlichkeiten zu beach- 
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 ten, welches somit nicht gewährleistet ist. Laut Stellungnahme der Stadt Halle 
zum Prüfbericht des Jahres 2015, sollte eine Umsetzung im Rahmen des Jah-
res 2016 erfolgen. Dies ist nicht umgesetzt wurden. 

 
385 Geprüft wurden zwei Stichproben aus dem SK 37992001 (sonstige Verbindlichkei-

ten). Im ersten Sachverhalt handelt es sich um einen Zuschuss aus dem Krippen-
ausbauprogramm in Höhe von 437.226,32 EUR, welcher ordnungsmäßig belegt 
und dokumentiert wurde. 

  
 Im zweiten Sachverhalt wurde durch den Stadtrat (Vorlage VI/2016/02509) am 

03.11.2016 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 785.964 EUR be-
schlossen. Tatsächlich wurden jedoch nur Mittel in Höhe von 636.449,63 EUR 
an den EB Kita ausgekehrt. Die Restforderung zum Ausgleich des Jahresfehl-
betrages von 149.513,84 EUR wurde seitens der Stadt als sonstige Verbind-
lichkeit gebucht. Im Verlauf der Prüfung wurde festgestellt, dass es zu Ab-
stimmungsdefiziten der zuständigen Fachbereiche kam. Diese konnten keine 
Nachweise zur Buchung des Sachverhaltes erbringen, somit war eine Nach-
vollziehbarkeit der Buchung nicht gegeben.  

 
 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Beachtung der ge-

setzlichen Vorschriften und selbstgeschaffenen Vorschriften (Schreiben zum 
Jahresabschluss Punkt 2.7. und die VV 5/2014) sind zwingend zu berücksich-
tigen.  

 
 
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG                       20.744.053,98 

 
386 Der passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 EUR EUR 

Grabnutzungsgebühren 16.387.138,19 15.864.854,19 

Sonstige passive  
Rechnungsabgrenzungsposten 4.356.915,79 2.617.798,09 

Buchwerte 20.744.053,98 18.482.652,28 

 
387 Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Zahlungen ausgewie-

sen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. 
 

388 Die wesentlichste Änderung in Höhe von 2,0 Mio. EUR ist in den sonstigen passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten zu verzeichnen. Diese ist zurück zu führen auf eine 
Zuweisung gemäß § 8 ÖPNVG LSA (Gesetz über den öffentlichen Personennah-
verkehr im Land Sachsen-Anhalt), welche die Stadt Halle zur Sicherstellung des 
Personennahverkehrs erhält. 
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F. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis und Wiedergabe des 

Bestätigungsvermerks 
 
I. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis 
 

 Unter Bezugnahme auf unsere Schwerpunkte fassen wir das Ergebnis unserer Prü-
fung nach § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA wie folgt zusammen: 

 
389 Trotz Verbesserungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung gegenüber vergangenen 

Jahresabschlüssen wurden teilweise Abweichungen im Mengengerüst und bei der 
Bewertung festgestellt. Vermögensgegenstände sind daher immer noch teilweise 
über- oder unterbewertet. Prüfungsfeststellungen aus vergangenen Jahren werden 
strukturiert abgearbeitet. Dies ist konsequent weiterzuführen.  
 

390 Das Eigenkapital ist ordnungsgemäß und sorgfältig fortzuführen. Diese Forderung 
ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen, insbesondere zum Saldovortrag, zur 
Verwendung des Jahresergebnisses und zur Fortschreibung des Fehlbetragsvor-
tragskontos. 

 
391 Im Bereich der Rückstellungen waren vielfach Grund und Höhe der gebildeten 

Rückstellung nicht nachvollziehbar. Die Dokumentation ist verbesserungswürdig.  
Es ist ein System zur Erfassung des gegnerischen Anspruchs in der allgemeinen 
Prozesskostenrückstellung zu entwickeln. Die bei Gerichtsverfahren eingeklagte 
Verzinsung der Hauptforderung ist bei der Höhe der zu bildenden Rückstellung zu 
berücksichtigen und ggf. bei andauerndem Prozess regelmäßig jährlich zuzuführen. 
Im Falle der Inanspruchnahme einer Rückstellung ist erst eine ggf. gebildete Rück-
stellung zu verbrauchen, bevor eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung getä-
tigt wird. Die Wesentlichkeitsgrenze bei der Bildung von sonstigen Rückstellungen 
(500 TEUR) ist zwingend zu beachten. Mit dem nächsten Jahresabschluss ist eine 
vollständige Dokumentation für sämtliche Rückstellungen zu überreichen. 
 

392 Die Prozesse im Bereich Liquiditätskredite basieren weiterhin auf einer Festlegung 
aus dem Jahr 2009, welche zu überarbeiten ist. Dabei sind verbindliche Regeln für 
das Innen- und Außenverhältnis zu treffen und wirksame Kontrollmechanismen zu 
installieren. Veränderungen im Kreis verfügungsberechtigter Personen sind umge-
hend an Geschäftsbanken zu übermitteln, die Verfügungsberechtigungen sind re-
gelmäßig und zeitnah zu aktualisieren.  

 
393 Die Frist für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist bis zum Haushaltsjahr 2018 

verlängert worden. Die einstige dynamische Regelung (vierter der Eröffnungsbilanz 
folgender Jahresabschluss) wurde damit in eine statische Regelung (Fixtermin) 
umgewandelt. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist somit letztmalig am 
31.12.2018 möglich. Diese Möglichkeit sollte genutzt werden. 

 
394 Als Besteuerungssubjekt verantwortet die Stadt Halle ihre steuerlichen Verhältnisse. 

Steuererklärungen und -anmeldungen sind dem Finanzamt fristgerecht vorzulegen. 
Zur Koordination sollte eine kompetente verantwortliche Stelle im FB Finanzen ein-
gerichtet werden. 
 

395 Die Konten Verwahreinzahlung und Verwahrauszahlung sind regelmäßig zum 
31.12. eines jeden Haushaltsjahres zu klären und den entsprechenden Ergebnispo-
sitionen periodengerecht zuzuordnen. 
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396 Die Dokumentation der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 war weiterhin teil-
weise unvollständig und verstreut, was nach unserer Ansicht daraus resultiert, dass 
die Belegablage dezentral erfolgt und Sachverhalte von unterschiedlichen Verwal-
tungseinheiten unterschiedlich beurteilt und gehandhabt werden. Insbesondere im 
Bereich der Rückstellungen hat sich die Dokumentation nicht gravierend verbessert. 
Weiterhin verbesserungswürdig bleibt die Aussagefähigkeit der Buchungstexte. 

 
397 Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch den Stadtrat am 

20.12.2017 wäre der Jahresabschluss 2016 der erste seit Einführung der Doppik in 
der Stadt Halle, der innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist (12 Monate nach 
dem Stichtag) festgestellt würde. Daran sollte in den folgenden Jahren anknüpft 
werden. 
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II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2016 erteilen wir 
der Stadt Halle (Saale) den folgenden uneingeschränkten mit Anmerkungen und 
Hinweisen versehenen Bestätigungsvermerk: 

Bestätigungsvermerk des Fachbereichs Rechnungsprüfung 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung und Vermögensrechnung – unter Einbeziehung der Buchführung und des Re-
chenschaftsberichtes der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr vom 01.01.2016 
bis 31.12.2016 geprüft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichtes nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen-
Anhalt und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der 
Stadt Halle (Saale). Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung eine 
Beurteilung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Rechenschaftsbericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA i.V.m. § 141 Abs. 1 
und Abs. 2 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) 
festgestellten Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfun-
gen (IDR-L-200) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelndes Bild der Ergebnis-, Finanz- 
und Vermögenslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen haben wir unsere Kenntnisse 
über die Verhältnisse, Tätigkeit, das wirtschaftliche Handeln und das rechtliche Um-
feld der Verwaltung sowie die Erwartungen hinsichtlich möglicher Fehler einfließen 
lassen. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürger-
meisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
Rechenschaftsberichtes. Wir sind der Auffassung, dass die durchgeführten Prü-
fungshandlungen eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bilden.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die zu einer Einschränkung 
oder Versagung des Bestätigungsvermerkes führen würden.  
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Stadt Halle. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Halle und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Wesentlichen zutref-
fend dar.“ 





Nachrichtlich: 

1. Jahresergebnis 2.647.885,65 0 201.842,52 

+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen
aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

0,00 0 399.918,00 

+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen
aus  Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses 

0 0,00 

= Jahresergebnis nach Verrechnung mit  
    Rücklagen 2.647.885,65 0 601.760,52 

2. Jahresergebnis 2.647.885,65 0 601.760,52 

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren   
  (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1c   
  GemHVO Doppik) 

9.733.800,69 0 
5.522.320,15* 

einschl. Korrekturbuchung 
12.608.235,19 EUR 

= bereinigtes Jahresergebnis 7.085.915,04 0 6.124.080,67 

Anlage 1



Anlage 2





Aktivseite Passivseite 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

   
EUR EUR 

    
EUR EUR 

1. Anlagevermögen 1.778.861.751,64 1.772.937.144,21 1. Eigenkapital 788.381.552,92 787.186.947,91 

a) Immaterielles Vermögen 3.326.260,32 1.723.904,36 a) Rücklagen 757.880.446,72 754.400.736,57 
b) Sonderrücklagen 24.776.943,53 39.872.126,38 

b) Sachanlagevermögen 1.107.970.792,58 1.103.805.892,42 c) Fehlbetragsvortrag 5.522.320,15 -9.733.800,69 
d) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 201.842,52 2.647.885,65 

aa) unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 111.866.338,13 113.941.334,93 
    

bb) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 388.942.017,60 399.941.453,27 2. Sonderposten 392.821.974,68 374.846.046,38 
cc) Infrastrukturvermögen 453.748.262,39 455.839.823,70 
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden 1.796.567,18 1.841.575,10 a) Sonderposten aus Zuwendungen 369.626.053,27 353.855.151,87 
ee) Kunstgegenstände/ Kulturdenkmäler 10.331.866,46 10.282.110,09 b) Sonderposten aus Beiträgen 6.686.186,59 6.038.815,45 
ff) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 23.963.022,65 23.939.333,29 c) Sonderposten für Gebührenausgleich 2.669.889,89 1.506.069,95 
gg) Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung, 
9.490.853,76 7.007.750,95 d) sonstige Sonderposten 13.839.844,93 13.446.009,11 

Nutzpflanzungen und Nutztiere 3. Rückstellungen 147.033.249,00 164.385.696,01 
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 107.831.864,41 91.012.511,09 

a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 1.614.648,00 1.830.281,00 
c) Finanzanlagevermögen 667.564.698,74 667.407.347,43 b) Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 3.099.805,32 3.140.774,82 

c) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2.813.899,95 4.621.942,14 
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 641.769.942,03 641.753.424,28 d) sonstige Rückstellungen 139.504.895,73 154.792.698,05 
bb) Beteiligungen 2.209.410,18 2.209.410,18 

cc) Sondervermögen 21.807.843,37 21.472.998,37 
aa) Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen 

Altersteilzeit, abzugeltende Urlaubsansprüche aufgrund 
längerfristiger Erkrankungen und ähnliche Maßnahmen 

1.596.868,44 2.621.029,55 

dd) Ausleihungen 1.777.503,16 1.971.514,60 
bb) ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs 

und aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen 
2.660.789,77 2.565.222,02 

cc) drohende Verluste aus anhängigen Gerichtsverfahren 55.229.014,70 55.910.266,01 

2. Umlaufvermögen 87.362.280,54 67.366.750,32 dd) drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 
laufenden Verfahren 

18.666.912,74 26.538.783,61 

ee) sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von 
Rechtsvorschriften 

61.351.310,08 67.157.396,86 

a) Vorräte 62.881,41 68.592,80 
    4. Verbindlichkeiten 527.360.685,82 497.489.165,32 

b) öffentlich-rechtliche Forderungen 28.649.132,52 30.394.199,99 
a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen 
123.798.370,62 137.869.617,10 

aa) öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 6.000.396,66 4.559.798,50 
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der 

Zahlungsfähigkeit 
340.000.000,00 310.000.000,00 

bb) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 22.648.735,86 25.834.401,49 
c) Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 
37.595.216,67 39.915.967,27 

c) privatrechtliche Forderungen 11.234.524,30 9.871.625,34 d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.681.961,56 427.984,85 
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 5.584.406,96 1.130.448,01 

aa) privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.627.702,53 2.842.178,70 e) sonstige Verbindlichkeiten 10.700.730,01 9.001.117,79 
bb) sonstige privatrechtliche Forderungen 4.762.904,88 3.437.982,14 
cc) sonstige Vermögensgegenstände 4.843.916,89 3.591.464,50 

d) liquide Mittel 47.415.742,31 27.032.332,19 

aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 12.516.864,76 -8.088.427,96 
bb) sonstige Einlagen 34.750.137,95 34.989.482,61 

 
cc) Bargeld 148.739,60 131.277,54 

    
 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 10.117.484,22 2.086.613,37 5. Passive Rechnungsabgrenzung 20.744.053,98 18.482.652,28 

       Summe Aktivseite 1.876.341.516,40 1.842.390.507,90 Summe Passivseite 1.876.341.516,40 1.842.390.507,90 

Anlage 3
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	Finanzerträge                                                                 9.669.398,46
	Aktivierte Eigenleistungen und                                                 0,00 Bestandsveränderungen
	Außerordentliche Erträge                                             4.630.042,98
	Personal- und Versorgungsaufwendungen             137.892.379,97
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       74.575.174,95
	Transferaufwendungen                                             248.447.326,27
	Sonstige ordentliche Aufwendungen                      161.629.608,66
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                7.700.906,25
	Bilanzielle Abschreibungen                                         38.481.766,94
	Außerordentliche Aufwendungen                                1.522.654,10
	ANLAGEVERMÖGEN                                                1.778.861.751,64
	Immaterielles Vermögen                                                3.326.260,32
	Sachanlagevermögen                                            1.107.970.792,58
	Finanzanlagevermögen                                            667.564.698,74
	UMLAUFVERMÖGEN                                                     87.362.280,54
	Vorräte                                                                                  62.881,41
	Forderungen                                                                  39.883.656,82
	Öffentlich-rechtliche Forderungen                              28.649.132,52
	Privatrechtliche Forderungen                                      11.234.524,30
	Liquide Mittel                                                               47.415.742,31
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG                         10.117.484,22
	EIGENKAPITAL                                                   788.381.552,92
	SONDERPOSTEN                                                       392.821.974,68
	RÜCKSTELLUNGEN                                                   147.033.249,00
	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen             1.614.648,00
	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten        3.099.805,32
	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung      2.813.899,95
	Sonstige Rückstellungen                                          139.504.895,73
	VERBINDLICHKEITEN                                               527.360.685,82
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG                        20.744.053,98
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